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Begrüssung und Mitteilungen 

 

Liebe Stimmberechtigte 

Im Namen des Gemeinderats laden wir Sie herzlich 
zur Gemeindeversammlung 2/2025 ein. Am 28. No-
vember 2025 entscheiden wir erneut gemeinsam 
über für unsere Gemeinde wichtige Themen. 

Die Traktandenliste umfasst eine geringe Anzahl an 
Geschäften, die aber für die Zukunft der Gemeinde 
Glarus entscheidend sind. 

Das Hotel Rhodannenberg soll die Möglichkeit be-
kommen, sich weiterzuentwickeln im Rahmen unse-
rer Tourismusstrategie. Im Vordergrund steht dabei 
die Erhöhung der Anzahl Betten, um eine bessere 
Wertschöpfung zu erzielen.  

Zur Zukunft der Gastronomieliegenschaften will der 
Gemeinderat die Haltung der Gemeindeversammlung in einzelnen Grundsatzentscheiden abholen. 
Weil diese Liegenschaften eine erhebliche finanzielle Last für die Gemeinde sind und mittelfristig mit 
grossen Investitionen zu rechnen ist, möchte der Gemeinderat die Liegenschaften abstossen, denn es 
ist nicht Aufgabe der Gemeinde, Gastronomie zu betreiben. 

Mit den Themen Budget und Steuerfuss für das Jahr 2026 sollen die finanziellen Rahmenbedingun-
gen für das kommende Jahr definiert werden. Der Gemeinderat ist auf Sparkurs, doch ohne zusätzli-
che Steuereinnahmen wird es nicht möglich sein, auch nur die grundlegende Infrastruktur der Ge-
meinde instand zu halten. 

Wir freuen uns, Sie an der Informationsveranstaltung vom 10. November 2025 persönlich über die Ge-
schäfte der Gemeindeversammlung 2/2025 zu informieren und Sie zur Gemeindeversammlung vom 
28. November 2025 zu begrüssen. 

 

Ihre Stimme ist wichtig für die Gestaltung der Zukunft von Glarus. 

 

Im Namen des Gemeinderats Glarus 

 

 

 

Peter Aebli    Flavia Bäbler  

Gemeindepräsident   Gemeindeschreiberin  

 

 

Bitte nehmen Sie Ihren persönlichen Stimmrechtsausweis an die Gemeindeversammlung mit.  
Für interessierte Personen ohne Stimmrecht steht die Besuchertribüne zur Verfügung. 

 

Terminvorschau 

Montag, 18. Mai 2026   Informationsveranstaltung zur Gemeindeversammlung 1/2026 

Freitag, 05. Juni 2026   Gemeindeversammlung 1/2026 

Montag, 09. November 2026  Informationsveranstaltung zur Gemeindeversammlung 2/2026 

Freitag, 27. November 2026  Gemeindeversammlung 2/2026 

(Änderungen vorbehalten) 

 
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Memorial beziehen sich auf alle Geschlechter.   
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Traktandum 2 

Wahlen für den Rest der Amtsperiode 2022–2026 

Gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. e des Gemeindegesetzes sowie Art. 11 Abs. 3 Bst. a der Gemeindeord-
nung wählen die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung die Delegierten bzw. Abgeordne-
ten der Gemeinde in den Zweckverbänden.  

Am 13. März 2025 hat der ehemalige Departementsleiter Bau und Versorgung, Marcel Peter, seinen 
Rücktritt als Ersatz-Abgeordneter für den Zweckverband Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet, als Dele-
gierter für den Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland sowie als Delegierter für den Abwasser-
verband Glarnerland bekannt gegeben.  

 

Die Gemeindeversammlung hat für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 zu wählen: 

einen Ersatz-Abgeordneten in den Zweckverband2.1 Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet 

einen Delegierten in den Zweckverband Abfallen2.2 tsorgung Glarnerland 

einen Delegierten in den Abwasserverband Glarn2.3 erland 

Wahl eines Ersatz-Abgeordneten in den Zweckverb2.1 and Kehrichtbeseitigung 
im Linthgebiet 

Aufgrund des Rücktritts von Marcel Peter ist für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 ein neuer Ersatz-
Abgeordneter für den Zweckverband Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet zu wählen.  

Folgende Person stellt sich zur Verfügung: 

Hansjörg Schneider, GemeinderaErsatz-Abgeordneter: t und Departementsvorsteher Liegenschaf-
ten und Sicherheit 

2.2 Wahl eines Delegierten in den Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland 

Infolge Rücktritts von Marcel Peter ist für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 ein neuer Delegierter 
für den Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland zu wählen.  

Folgender Delegierter stellt sich zur Verfügung: 

Delegierter: Rolf Kohler, Projektleiter Infrastrukturmanagement 

2.3 Wahl eines Delegierten in den Abwasserverband Glarnerland 

Aufgrund des Rücktritts von Marcel Peter ist für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 ein neuer Dele-
gierter für den Abwasserverband Glarnerland zu wählen.  

Folgende Person stellt sich zur Verfügung: 

Delegierter: Bruno Trümpi, Gruppenleiter Abwasser 
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Traktandum 3 

Verkauf einer Fläche von 2'794 m2 der Parzelle Nr. 2097, 
Grundbuch Glarus, im Zusammenhang mit der Erweiterung des 
Hotels Rhodannenberg 

3.1 Die Vorlage im Überblick 

Die Rhodannenberg Holding AG, Glarus, beabsichtigt, einen Ersatzneubau des Hotels Rhodannen-
berg zu erstellen, das sogenannte Projekt «Horst». Dieses schöpft die vorhandene Tourismuszone 
vollumfänglich aus. Damit soll ein zukunftsfähiger Ganzjahresbetrieb entstehen. Dazu benötigt die 
Rhodannenberg Holding AG zwei Teilflächen aus dem Eigentum der Gemeinde Glarus mit einer Flä-
che von insgesamt 2'794 m2 (Parzelle Nr. 2097, Grundbuch Glarus). 

Im Bewusstsein über die sensible und exponierte Landschaft des Klöntalersees hatte der Gemeinde-
rat einen offenen Architekturwettbewerb gefordert. Die Rhodannenberg Holding AG hat diesen offe-
nen Architekturwettbewerb zur Sicherstellung der Qualität des Projekts in Abstimmung mit der Ge-
meinde Glarus durchgeführt. Die kantonale Natur- und Heimatschutzkommission sowie die Gestal-
tungskommission Glarus bescheinigen, dass das daraus hervorgegangene Siegerprojekt «Horst» die 
in Art. 24 Abs. 5 der Bauordnung Glarus gestellten «erhöhten Anforderungen an die landschaftliche 
Einpassung, hochwertige Architektur und Freiraumgestaltung» erfüllt. 

Auf der Grundlage des Siegerprojekts hat die Gemeinde Glarus eine Landwertschätzung eingeholt. 
Diese ergab für die beiden Teilflächen einen Marktwert von CHF 705'000. Der Entscheid über den 
Landverkauf liegt in der Kompetenz der Gemeindeversammlung.  

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Verkauf der für den Ersatzneubau des 
Hotels Rhodannenberg benötigten Landflächen im Umfang von 2'794 m2 der Parzelle Nr. 2097, 
Grundbuch Glarus, zum Preis von CHF 705'000 gemäss den im vorliegenden Antrag dargelegten Be-
dingungen zuzustimmen. 

3.2 Ausgangslage 

Das Hotel Rhodannenberg ist in die Jahre gekommen. Die Rhodannenberg Holding AG, Glarus, beab-
sichtigt deshalb zur langfristigen Sicherung der Zukunft des Hotelbetriebs Rhodannenberg einen Er-
satzneubau. Damit soll ein zukunftsfähiger Ganzjahresbetrieb entstehen. 

Die Liegenschaft des bestehenden Hotels Rhodannenberg (Parzelle Nr. 3263, Grundbuch Glarus) be-
findet sich seit dem Jahr 2014 im Besitz der Rhodannenberg Holding AG und weist eine Fläche von 
2'940 m2 auf. Zur Realisierung des geplanten Neubauprojekts «Horst» benötigt die Rhodannenberg 
Holding AG zwei Teilflächen aus dem Eigentum der Gemeinde Glarus mit einer Fläche von insgesamt 
2'794 m2 (Parzelle Nr. 2097, Grundbuch Glarus).  

Voraussetzung für diesen Ersatzneubau ist die Erarbeitung eines Überbauungsplans. Damit die Rho-
dannenberg Holding AG die Erarbeitung dieses Überbauungsplans Rhodannenberg in Angriff nehmen 
kann, benötigt sie die Sicherheit, dass sie die dazu erforderlichen Grundstücksflächen erwerben kann. 
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Ausschnitt Zonenplan Siedlung, Tourismuszone (rot) mit zu verkaufenden Teilflächen (lila) 

Rückblick  

2012 Die Gemeinde Glarus schreibt das gemeindeeigene Hotel Rhodannenberg (Parzelle 
Nr. 3263, Grundbuch Glarus) zum Verkauf aus. 

2014 Die Rhodannenberg Holding AG, Glarus (heute Rhodannenberg Holding AG, Glarus), 
kauft das Hotel Rhodannenberg. Im Kaufvertrag vom 12. Februar 2014 wurde u.a. 
auch ein Rückkaufsrecht von 25 Jahren definiert. Die Käuferin bekundete bereits zu 
diesem Zeitpunkt den Wunsch einer Erweiterung für den Hotelbetrieb. 

2016  Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung hat die Gemeindeversammlung 
(mit Beschlüssen vom 23. September 2016) der Erweiterung der Tourismuszone im 
Rhodannenberg zugestimmt. Damit und mit der Genehmigung von Art. 24 Bauordnung 
der Gemeinde Glarus wurden die Rahmenbedingungen für eine mögliche künftige Er-
weiterung und Entwicklung festgelegt.  

2018 Die Rhodannenberg Holding AG (heute Rhodannenberg Holding AG, Glarus) stellt im 
Jahr 2018 dem Gemeinderat den Antrag, die für die Erweiterung bzw. einen Hotelneu-
bau erforderlichen Teilflächen der Tourismuszone im Umfang von 2'794 m2 der Par-
zelle Nr. 2097, Grundbuch Glarus, zu erwerben.  

2020 Der Gemeinderat Glarus definiert als Grundlage für einen definitiven Entscheid über 
einen möglichen Verkauf verschiedene Voraussetzungen, welche zunächst zu erfüllen 
sind. Dazu gehört u.a. die Durchführung eines Architekturwettbewerbs zwecks Quali-
tätssicherung, eine Schätzung von Land- und Marktwert (als Grundlage zur Festle-
gung des Kaufpreises) u.a.m.  

2022 Dem Gemeinderat Glarus wird das Programm des Architekturwettbewerbs vorgelegt. 
Der Gemeinderat stimmt diesem im Grundsatz zu.  

2024 Das offene Wettbewerbsverfahren nach SIA 142 wird im Januar 2023 gestartet. Die 
daraus resultierenden Projekte werden im November 2023 von einem Preisgericht be-
wertet. Das Beurteilungsgremium empfiehlt einstimmig das Projekt «Horst» zur Weiter-
bearbeitung. Am 12. Januar 2024 wird das Ergebnis des Wettbewerbs für den Ersatz-
neubau des Hotels Rhodannenberg der Öffentlichkeit präsentiert, unter anderem im 
Güterschuppen Glarus. Anschliessend beauftragt die Rhodannenberg Holding AG die 
Weiterbearbeitung des Projekts entsprechend den Empfehlungen des Gremiums. Das 
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Beurteilungsgremium sowie die kantonale Denkmalpflege begleiteten die Weiterbear-
beitung. 

 

Mit Abschluss des Architekturwettbewerbs Anfang des Jahres 2024 sind die im Jahr 2020 definierten 
Voraussetzungen, die als Grundlage für einen definitiven Entscheid über einen möglichen Verkauf die-
nen, erfüllt. 

Architekturwettbewerb und Siegerprojekt «Horst»  

Zur Qualitätssicherung hat die Gemeinde Glarus von der Rhodannenberg Holding AG einen offenen, 
SIA-zertifizierten Projektwettbewerb nach SIA-Ordnung 142 als Grundlage für die nachfolgende Über-
bauungsplanung sowie den möglichen Landverkauf eingefordert.  

Für den Wettbewerb wurde ein Programm erarbeitet. Dieses legte für die am Wettbewerb teilnehmen-
den Architekten und Planer die Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Projektierung der Er-
weiterung des Hotels Rhodannenberg oder eines Ersatzneubaus fest. Die betriebsnotwendigen Bau-
volumen und -flächen des Hotels Rhodannenberg waren so zu dimensionieren und anzuordnen, dass 
ihre Erscheinung und Gestaltung sich landschaftsverträglich in das Klöntal einfügen. Im Vordergrund 
stand die Einbettung des Bauvorhabens in die Landschaft, das architektonische Konzept, die Funktio-
nalität, die Erschliessung und Parkierung, die Wirtschaftlichkeit sowie die Nachhaltigkeit. Die Gestal-
tungskommission Glarus (GeKo) und die kantonale Natur- und Heimatschutzkommission (KNHK) wirk-
ten bei der Erarbeitung des Programms mit.  

33 Architekturbüros und Planer-Teams gaben Projekte zur Beurteilung ein. Das Beurteilungsgremium 
bewertete die Projekte und empfahl einstimmig das Projekt «Horst» der lemi Architekten GmbH, Zü-
rich, zur Weiterbearbeitung. Die Rhodannenberg Holding AG beauftragte die Weiterbearbeitung des 
Projekts entsprechend der Empfehlung des Gremiums. Das Projekt «Horst» nutzt die bestehende 
Tourismuszone vollumfänglich aus. Den Jurybericht zum Architekturwettbewerb finden Sie auf der 
Webseite der Gemeinde Glarus aufgeschaltet unter www.glarus.ch/gemeindeversammlung. 

 

 

Situationsplan Projekt «Horst», März 2025, © lemi Architekten GmbH  
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Modellfoto Projekt «Horst», März 2025, © Foto: Modellbau Zaborowsky GmbH, Modell: lemi Architekten 
GmbH 

Beurteilung Siegerprojekt «Horst» 

Der Gemeinderat hat das überbearbeitete Projekt für den Neubau des Hotels Rhodannenberg der 
KNHK sowie der GeKo zur Beurteilung bezüglich der guten Einfügung des Vorprojekts ins Land-
schaftsbild des Klöntals unterbreitet. 

Die KNHK sowie die GeKo haben das Siegerprojekt «Horst» für den Ersatzneubau des Hotels Rho-
dannenberg insbesondere bezüglich der Einfügung in die sensible und exponierte Landschaft des 
Klöntalersees geprüft. Beide Kommissionen gelangen zur Auffassung, dass sich das Projekt «Horst» 
trotz des grösseren Bauvolumens in das Landschaftsbild des Klöntals einzufügen vermag und dem 
Landschaftsbild gerecht wird.  

Beide Kommissionen geben zudem Hinweise zur Weiterbearbeitung, insbesondere zur Materialisie-
rung, zum Erfordernis einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung und zur Gestaltung der Umge-
bung sowie des Parkplatzes ab. Die Anliegen werden aufgenommen und in der kommenden Phase 
zur Erarbeitung des Richtprojekts als Grundlage des Überbauungsplans noch weiterentwickelt. Beide 
Kommissionen werden die Weiterentwicklung des Projekts und die Erarbeitung des Überbauungs-
plans Rhodannenberg weiter begleiten. Die Stellungnahmen der KNHK und der GeKo finden Sie auf 
der Webseite der Gemeinde Glarus aufgeschaltet unter www.glarus.ch/gemeindeversammlung. 

Marktwertschätzung 

Für die Realisierung ihres Bauvorhabens benötigt die Rhodannenberg Holding AG zwei Teilgrundstü-
cke mit einer Fläche von insgesamt 2'794 m2 von der Parzelle Nr. 2097, Grundbuch Glarus, die west-
lich und östlich der Liegenschaft der Rhodannenberg Holding AG liegen. Diese sind der Sonder-
bauzone nach Art. 23 Raumplanungsgesetz zugewiesen und mit der Tourismuszone nach Art. 24 
Bauordnung Glarus überlagert. Gemäss Art. 24 Abs. 4 Bauordnung Glarus ist in der Tourismuszone 
beim Gebiet Rhodannenberg für Neubauten und wesentliche Änderungen ein Überbauungsplan zu 
erstellen. 

Nachdem mit dem Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb ein genehmigungsfähiges und reali-
sierbares Vorprojekt vorlag, beauftragte der Gemeinderat das auf Landwertschätzungen spezialisierte 
Büro wüestpartner, Zürich, mit der Ermittlung des Landwertes auf der Grundlage des Projekts 
«Horst». Das Büro wüestpartner ermittelte für die zur Realisierung des Hotelneubaus erforderlichen 
Grundstücksflächen per 1. Oktober 2024 einen Marktwert von CHF 705'000 (CHF 252.33 pro m2). 
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Abgabe im Baurecht versus Landverkauf  

Die öffentliche Hand kann Bauland entweder im Baurecht auf begrenzte Zeit oder durch einen definiti-
ven Verkauf abgeben. Im vorliegenden Fall beantragt der Gemeinderat aus nachfolgenden Gründen 
einen Verkauf: 

Die Abgabe der östlichen Teilfläche von 747 m2 für einen Hotelneubau im Baurecht würde dazu füh-
ren, dass rund ein Drittel des Hotels auf dieser Teilfläche zu liegen käme. Auf der westlichen Teilflä-
che von 2'047 m2 soll das Personalhaus sowie die Erweiterung des Parkplatzes zu liegen kommen. 
Die Teilflächen sind baurechtlich nur im Zusammenhang mit dem Hotel Rhodannenberg nutzbar. Da-
mit ist eine Abgabe der Teilfläche im Baurecht unzweckmässig. 

Zudem liegen beide Teilflächen in der Tourismuszone, in der ausschliesslich Bauten und Anlagen für 
Restauration, Beherbergung und damit zusammenhängende Infrastrukturen zulässig sind. Gemäss 
den baurechtlichen Bestimmungen von Art. 24 Bauordnung Glarus ist für die Tourismuszone Rhodan-
nenberg ein gesamthafter Überbauungsplan mit planungs- und baurechtlichen Festlegungen zu erar-
beiten. Damit ist eine ganzheitliche Erschliessung, Nutzung und Bebauung über das gesamte in der 
Tourismuszone liegende Gebiet im Überbauungsplan zu regeln. 

Rahmenbedingungen Verkauf  

Der Gemeinderat hat mit der Rhodannenberg Holding AG die nachfolgend aufgeführten Rahmenbe-
dingungen für den Landverkauf ausgehandelt und in einem Vorvertrag festgehalten. Die Rahmenbe-
dingungen gliedern sich nach allgemeinen Bedingungen zum Verkauf der Landflächen sowie Bedin-
gungen, die im zu erarbeitenden Überbauungsplan Rhodannenberg zu berücksichtigen sind. 

Allgemeine Bedingungen Landverkauf : 

1. Kaufpreis: 
Als Kaufpreis für die benötigten Landflächen von 2'794 m2 der Parzelle Nr. 2097, Grundbuch Gla-
rus, wird gestützt auf den ermittelten Marktwert (wüestpartner, 01.10.2024) ein Betrag von 
CHF 705'000 (CHF 253.33 pro m2) vereinbart.  
 

2. Rückkaufsrecht: 
Die Rhodannenberg Holding AG räumt der Gemeinde das Rückkaufsrecht bis ins Jahr 2039 (zum 
vereinbarten Marktwert von CHF 705'000 des Landverkaufs an die Rhodannenberg Holding AG) 
ab dem Zeitpunkt der Eigentumsübertragung ein, für die Fälle, dass die vereinbarte Bebauungs-
frist und die Bebauungs- und Nutzungsvorgaben sowie die Verpflichtung zur Beibehaltung des 
Sitzes in der Gemeinde Glarus nicht eingehalten würden.  

Bedingungen für den Überbauungsplan Rhodannenberg: 

Art. 24 Abs. 4 der Bauordnung Glarus setzt für Neubauten und wesentliche Änderungen in der Touris-
muszone Rhodannenberg die Erarbeitung eines Überbauungsplans voraus. Der Überbauungsplan re-
gelt mit zur Baugesetzgebung ergänzenden Bestimmungen und Festlegungen die Erschliessung, 
Überbauung und Nutzung des Planungsgebiets. Zudem kann die Kostentragung für Erschliessungs-
anlagen und Gemeinschaftsanlagen geregelt werden. 

Die Rhodannenberg Holding AG verpflichtet sich, den Überbauungsplan Rhodannenberg auf eigene 
Kosten zu erarbeiten. Der Überbauungsplan enthält neben den notwendigen baurechtlichen Bestim-
mungen mindestens folgende Regelungen: 

 Die Erarbeitung des Überbauungsplans hat auf der Grundlage des aus dem Architekturwettbe-
werb hervorgegangenen Projekts «Horst» zu erfolgen. 

 Zulässig sind ausschliesslich Bauten und Anlagen der Tourismus- und Erholungsnutzung. Ferien-
wohnungen und Ferienhäuser sind nicht zulässig. 

 Für die Erschliessung (Verkehr, Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasser) sowie deren 
Kostentragung sind Lösungen zu erarbeiten und verbindlich zu regeln. 

 Die Zufahrt zur obenliegenden, landwirtschaftlich genutzten Liegenschaften ist zu gewährleisten 
und zu sichern. 
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Verfahren zur Mitwirkung durch die Bevölkerung  

Die Überbaubarkeit der Tourismuszone Rhodannenberg ist durch diverse Normen auf Bundes-, Kan-
tons- und Gemeindeebene eingeschränkt. Der Überbauungsplan muss zusätzliche Themen wie touris-
tische Nutzung, Verkehrserschliessung sowie Wasser-, Strom- und Abwasserinfrastruktur regeln. Da 
diese Fragen von öffentlichem Interesse sind, ist die demokratische Kontrolle im weiteren Verfahren 
besonders hoch. Der Überbauungsplan Rhodannenberg durchläuft folglich noch zahlreiche Prüfungen 
und Mitwirkungsverfahren. Damit ist weiterhin eine hohe demokratische Kontrolle gewährleistet. 

Nachfolgend ist das Verfahren zusammengefasst dargestellt:  

 

Entwurf Überbau-
ungsplanung 

In einem ersten Schritt wird ein Entwurf des Überbauungsplans erarbeitet, 
damit sichergestellt ist, dass die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Ge-
staltung und Erschliessung eingehalten werden. Dieser Entwurf wird dem 
Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Das Departement Bau und Umwelt des 
Kantons Glarus (DBU) prüft, ob der Entwurf des Überbauungsplans recht- 
und zweckmässig und damit genehmigungsfähig ist und hält allfällige Anpas-
sungserfordernisse in einem Bericht fest. 

Mitwirkung Die Gemeinde informiert über das Informations- und Mitwirkungsverfahren 
im Amtsblatt. Umliegende Grundeigentümer werden schriftlich informiert und 
zur Mitwirkung eingeladen.  

Interessenverbände, Anwohner und Interessierte können unabhängig von ih-
rem Wohnort oder Grundeigentum ihre Anliegen zum Entwurf des Überbau-
ungsplans im Mitwirkungsverfahren einbringen.  

Überarbeitung Der Überbauungsplan wird aufgrund der kantonalen Vorprüfung des DBU, 
der Beurteilungen der KNHK und der GeKo überprüft und überarbeitet. Der 
Gemeinderat prüft die Eingaben und Rückmeldungen aus dem Mitwirkungs-
verfahren. Soweit möglich und zweckmässig finden diese Eingang in den 
Entwurf des Überbauungsplans. Zu den nicht berücksichtigten Eingaben 
nimmt der Gemeinderat im Planungsbericht gesamthaft Stellung. Führen die 
Eingaben aus der Mitwirkung und die kantonale Vorprüfung des DBU zu er-
heblichen Änderungen des Entwurfs des Überbauungsplans, so wird das In-
formations- und Mitwirkungsverfahren wiederholt. 

Öffentliche Auf-
lage 

Der überarbeitete Überbauungsplan ist während 30 Tagen öffentlich aufzule-
gen. Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann beim Gemeinderat 
schriftlich und begründet Einsprache erheben. Der Gemeinderat entscheidet 
gleichzeitig mit dem Erlass des Überbauungsplans über die Einsprachen. 
Sind die aufgrund von Einsprachen vorgenommenen Änderungen nicht ge-
ringfügig, so sind diese Änderungen öffentlich aufzulegen. 

Referendum Der Erlass des Überbauungsplans wird im Amtsblatt publiziert. Gegen den 
Erlass kann das fakultative Referendum ergriffen werden. Das Referendum 
kommt zustande, wenn innert der 14-tägigen Referendumsfrist ab Publika-
tion des Erlasses im Amtsblatt 300 Stimmberechtigte der Gemeinde Glarus 
das Referendum unterzeichnen. Kommt das Referendum zustande, so ist 
der Planerlass des Überbauungsplans der nächst möglichen Gemeindever-
sammlung zu unterbreiten. Die Gemeindeversammlung kann in diesem Falle 
den Überbauungsplan gesamthaft annehmen oder ablehnen oder mit einem 
Antrag auf Änderung an den Gemeinderat zurückweisen. 

Genehmigung Wird das Referendum nicht ergriffen oder nimmt die Gemeindeversammlung 
den Überbauungsplan an, so kann der Überbauungsplan dem DBU zur Ge-
nehmigung eingereicht werden. Das DBU entscheidet gleichzeitig mit dem 
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Genehmigungsbeschluss über ggf. eingegangene Beschwerden. Der Ge-
nehmigungsbeschluss des Überbauungsplans wird im Amtsblatt publiziert 
und untersteht einer 30-tägigen Beschwerdefrist. 

Rechtskraft Der Überbauungsplan wird rechtskräftig, sofern keine Beschwerde erhoben 
wird. Wenn der Überbauungsplan rechtskräftig ist, kann eine Bewilligung für 
ein Baugesuch des Bauvorhabens im Überbauungsplangebiet erteilt werden. 

3.3 Finanzielle Auswirkungen 

Der Gemeinderat hat mit der Rhodannenberg Holding AG einen Erlös von CHF 705'000 für die 
zum Erwerb beantragten Grundstücksflächen ausgehandelt. Sämtliche Kosten des Landhandels, 
der Erarbeitung der erforderlichen Abklärungen und Grundlagen und des Überbauungsplans gehen 
zu Lasten der Rhodannenberg Holding AG. 

3.4 Erwägungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat hat das Anliegen der Rhodannenberg Holding AG mehrfach und ausführlich bera-
ten. Er hat einem möglichen Verkauf qualitätssichernde Rahmenbedingungen gesetzt, die zu erfüllen 
waren. Nebst den Bedingungen des Landverkaufs hat der Gemeinderat zur Gewährleistung eines 
qualitativ hochwertigen Bauvorhabens einen offenen Architekturwettbewerb nach SIA 142 eingefor-
dert.  

Aus dem Architekturwettbewerb ging ein Vorprojekt für einen Hotelneubau hervor, welchem sowohl 
die KNHK wie auch die GeKo bescheinigen, die gestellten hohen Anforderungen bezüglich Setzung 
und Gestaltung sowie der Einfügung in das Landschaftsbild des Klöntals zu erfüllen. 

Die Rhodannenberg Holding AG hat den Vorvertrag zum Landkauf unterzeichnet und stimmt damit 
den gesetzten Rahmenbedingungen des Gemeinderats zu. Damit erachtet der Gemeinderat den Zeit-
punkt für den Verkauf der benötigten Landflächen als gekommen. Mit der Zustimmung der Gemeinde-
versammlung wird der Weg dafür frei, dass die Rhodannenberg Holding AG die Erarbeitung des Über-
bauungsplans Rhodannenberg und die Finalisierung des Bauprojekts «Horst» in Auftrag geben kann.  

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung daher, dem Verkauf der zwei Teilflächen des 
Grundstücks Parzelle Nr. 2097, Grundbuch Glarus, im Umfang einer Fläche von 2'947 m2 wie bean-
tragt zuzustimmen. 

3.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen und auf Art. 41 Abs. 1 Bst. g Gemeindegesetzes und 
Art. 14 Abs. 2 Bst. c Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, fol-
genden Beschluss zu fassen: 

1.  Die Gemeindeversammlung stimmt dem Verkauf der zwei innerhalb der Tourismuszone liegen-
den Teilflächen des Grundstücks Parzelle Nr. 2097, Grundbuch Glarus, im Umfang einer Fläche 
von insgesamt 2'947 m2 für den Verkaufspreis in der Höhe von CHF 705'000 (CHF 253.33 pro 
m2) an die Rhodannenberg Holding AG zu. 

2.  Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK anerkennt die Mitwirkung der Stimmberechtigten bei Liegenschaftsverkäufen und bestätigt, 
dass der Verkauf rechtlich zulässig ist. 

Gemäss Art. 18 RPG gilt für die Sonderbauzone eine reduzierte Erschliessungspflicht; die GPK weist 
darauf hin, dass dies bei der weiteren Planung zu berücksichtigen ist. Der Verkauf liegt im öffentlichen 
Interesse und entspricht der wirtschaftlichen Zielsetzung der Gemeinde. 
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Traktandum 4 

Gastronomieliegenschaften der Gemeinde Glarus; 
Grundsatzentscheid 

4.1 Die Vorlage im Überblick 

Die Gemeinde Glarus ist Besitzerin von fünf Gastronomieliegenschaften sowie der Äugstenhütte auf 
1'500 m ü. M. Der Besitz dieser fünf Gastronomieliegenschaften und der Äugstenhütte belastet die 
Rechnung der Gemeinde jährlich im Durchschnitt mit CHF 350'000. Zudem zeigen die Objekteauswer-
tungen, dass bis ins Jahr 2048 Investitionen in die Gastronomieliegenschaften von bis zu CHF 17 Mio. 
erforderlich sind.  

Der Betrieb von Gastronomieliegenschaften ist in der Regel keine Aufgabe der öffentlichen Hand. Die 
Gastronomie ist ein Wirtschaftszweig, der überwiegend von privaten Anbietern betrieben wird. Die Ge-
meinde kann jedoch indirekt durch die Bereitstellung von Infrastruktur, die Schaffung eines günstigen 
wirtschaftlichen Umfelds sowie durch die Förderung des Tourismus Einfluss nehmen. Der Gemeinde-
rat beantragt der Gemeindeversammlung deshalb über jede einzelne Liegenschaft einen separaten 
Grundsatzentscheid zum Verkauf, Behalten oder zur Abgabe im Baurecht zu fällen. Im Falle eines 
Entscheids zum Verkauf oder Abgabe im Baurecht wird die Veräusserung vorbereitet und der Ge-
meindeversammlung zum definitiven Entscheid noch einmal vorgelegt.  

Weil der voraussichtliche Betrag für den Verkauf bzw. die Abgabe im Baurecht der einzelnen Liegen-
schaften CHF 500'000 übersteigen wird, ist die Gemeindeversammlung für diese Grundsatzent-
scheide zuständig. 

4.2 Ausgangslage 

Gastronomieliegenschaften erfordern laufende Investitionen in Instandhaltung, Modernisierung und 
den Betrieb. Diese Kosten binden öffentliche finanzielle Mittel, die an anderer Stelle fehlen. Die öffent-
liche Hand sollte sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren: Infrastruktur, Bildung, Sicherheit etc. Der 
Besitz von Gastronomieliegenschaften gehört nicht zu diesen Aufgaben. Die öffentliche Hand als Ei-
gentümerin von Gastronomiebetrieben steht im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen 
und öffentlichem Auftrag. Eine Veräusserung schafft hier Klarheit und vermeidet potenzielle Konflikte. 

Mit einem Verkauf der Liegenschaften verliert die Gemeinde Glarus allerdings die direkte Kontrolle 
über die Nutzung der Liegenschaft. Private Eigentümer könnten Entscheidungen treffen, die nicht im 
Einklang mit den öffentlichen Interessen stehen. 

Die Veräusserung von Gastronomieliegenschaften durch die Gemeinde bietet wirtschaftliche Vorteile 
und ermöglicht eine Fokussierung auf die Kernaufgaben. Gleichzeitig müssen soziale und kontrollie-
rende Aspekte bedacht werden. Eine Lösung ist die Anwendung von klaren Nutzungsvorgaben 
(z. B. in Kaufverträgen, Baurechtsverträgen), um die öffentlichen Interessen zu wahren.  

Mitwirkung bei strategischem Grundsatzentscheid  

Ob die Gemeinde Glarus weiterhin Gastronomieliegenschaften in ihrem Immobilienportfolio halten soll, 
ist ein strategischer Grundsatzentscheid. Da bestimmte Bevölkerungskreise von diesem Entscheid be-
sonders betroffen sind, ist es dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, dass die Stimmberechtigten bei 
dieser Grundsatzfrage miteinbezogen werden. 

Die Gastronomiebetriebe der Gemeinde im Überblick  

Im Portfolio der Gemeinde befinden sich drei Gastronomiebetriebe mit touristischem Hintergrund 
(Berggasthaus Schwammhöhe, Restaurant Waldwirtschaft Uschenriet, Äugstenhütte), zwei Grosslie-
genschaften im Gemeindegebiet (Gesellschaftshaus Ennenda, Schützenhaus Glarus) sowie das an 
attraktiver Lage gelegene Restaurant Bergli. Alle Betriebe sind verpachtet und werden von privaten 
Gastronominnen und Gastronomen betrieben. Die Gemeinde Glarus nimmt als Verpächterin der Lie-
genschaften keinen Einfluss auf die Betriebsform der Betriebe. 
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Der Versicherungswert aller Gastronomieliegenschaften (ohne Äugstenhütte) liegt bei rund 
CHF 26.6 Mio. (2023) und der Neuwert bei CHF 29.1 Mio. (2023). Alle Immobilien werden laufend un-
terhalten. Für jedes Objekt liegt eine Objektauswertung aus dem Jahr 2023 vor, welche den baulichen 
Zustand sowie den Instandsetzungszeitpunkt aufzeigt. Daraus kann auf den Investitionsbedarf in den 
nächsten Jahren geschlossen werden. 

Die Gastronomieliegenschaften im Detail 

Schützenhaus Glarus 

Das Schützenhaus in Glarus hat ein Volumen von 
12'139 m³. Die Liegenschaft verfügt über ein Gastro-
nomielokal im Erdgeschoss mit einer Terrasse und 
einem kleinen Saal im Erdgeschoss sowie einem 
grossen Saal im Obergeschoss. Das Schützenhaus 
steht unter Denkmalschutz. 

Die Immobilie wurde laufend baulich unterhalten. In-
vestitionen in die Fassade wurden in den vergange-
nen Jahren getätigt, ebenso wurden Auflagen des 
Brandschutzes erfüllt. Dennoch stehen mittelfristig 
grosse Investitionen, wie beispielsweise für eine um-
fassende Sanierung der lufttechnischen Anlagen, an. 

Zudem ist sowohl das Steildach als auch die Wärmeverteilung in den nächsten zehn Jahren zu sanie-
ren. 

Nutzungsplanung: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

Bilanzwert Liegenschaft (25.08.2025): CHF 1'342'380.25 

Gesamtbelastung der Erfolgsrechnung (2012–2024): CHF 1'679'078.– 

Ø Belastung der Gemeinderechnung pro Jahr: CHF 129'159.– 

 

Gesellschaftshaus Ennenda 

Das Gesellschaftshaus hat ein Volumen von 
11'899 m³ und verfügt über ein Gastronomielokal im 
Erdgeschoss mit einer Terrasse. Der Bevölkerung 
steht ein kleiner Saal im Erdgeschoss sowie ein 
grosser Saal im Obergeschoss zur Verfügung. 

Das Gesellschaftshaus ist sehr gut unterhalten. Wie 
im Schützenhaus muss beim Gesellschaftshaus mit-
telfristig neben der Dachsanierung in die Lüftung so-
wie in die Wärmeverteilung investiert werden. Es 
stellt sich die Frage, ob das Haus langfristig als 

Saalhaus neben dem Schützenhaus bestehen soll oder ob eines der beiden im Gemeindegebiet von 
Glarus ausreicht. Der Standort bietet Potenzial für eine Umnutzung z. B. durch Hotelzimmer oder Al-
terswohnungen etc. 

Nutzungsplanung: Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 

Bilanzwert Liegenschaft (25.08.2025): CHF 2'780'000.– 

Bilanzwert (2021): CHF 2'780'000.– 

Gesamtbelastung Erfolgsrechnung (2012–2024): CHF 881'337.– 

Ø Belastung der Gemeinderechnung pro Jahr: CHF 67'795.– 
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Restaurant Bergli Glarus 

Das Bergli wurde im Jahr 1937 erbaut und verfügt 
über ein Volumen von 1'945 m³. Es verfügt über ein 
Gastronomielokal und eine grosse Terrasse. Der 
Pächter hat mit Eigeninitiative die Nutzung der Ter-
rasse über die Wintermonate ermöglicht. Neben dem 
Restaurant im Erdgeschoss stehen im Oberge-
schoss verschiedene Saalräume zur Verfügung. 

Die Immobilie wurde laufend unterhalten. In den 
nächsten Jahren sind Investitionen in die Fenster, 
den Innenausbau sowie in die Elektroinstallationen 
notwendig. 

Nutzungsplanung: Zone mit Ausflugsstätten 

Bilanzwert Liegenschaft (25.08.2025): CHF 675'000.– 

Gesamtbelastung Erfolgsrechnung (2012–2024): CHF 920'609.– 

Ø Belastung der Gemeinderechnung pro Jahr: CHF 70'816.– 

 

Berggasthaus Schwammhöhe 

Das Berggasthaus Schwammhöhe liegt ausserhalb 
des Siedlungsgebiets auf rund 1'100 m ü. M. Das 
Lokal wurde im Jahr 1959 erbaut und hat ein Volu-
men von 1'914 m³. Das Gasthaus verfügt über eine 
Gaststube und eine grosse Terrasse. Die Kapazität 
des Gastraums ist im Vergleich zum Aussenbereich 
zu klein. Das Gasthaus wird im Sommer als Saison-
betrieb geführt. 

Die Liegenschaft wurde laufend baulich unterhalten. 
Dennoch stehen mittelfristig grössere Investitionen 

im Bereich Innenausbau, Küche, Sanitär, Elektro und Wärme an. Vor zukünftigen Sanierungsmass-
nahmen drängt sich die Frage auf, ob ein Ersatzneubau für die künftige Nutzung nicht zielführender 
wäre. Der Gemeinderat sieht im Berggasthaus Schwammhöhe ein grosses touristisches Potenzial. Mit 
ausreichend Investitionen wäre eine Optimierung möglich. Die Gemeinde Glarus wird die finanziellen 
Mittel für solche Investitionen jedoch nicht aufbringen können. 

Nutzungsplanung: Zone mit Ausflugsstätten 

Bilanzwert Liegenschaft (25.08.2025): CHF 428'027.40 

Gesamtbelastung Erfolgsrechnung (2012–2024): CHF 512'994.– 

Ø Belastung der Gemeinderechnung pro Jahr: CHF 39'461.– 
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Restaurant Waldwirtschaft Uschenriet 

Die Waldwirtschaft Uschenriet liegt ausserhalb des 
Siedlungsgebiets und hat ein Volumen von 1'014 m³. 
Die Liegenschaft verfügt über ein Gebäude mit einer 
Gaststube und einem Aussenbereich mit einem at-
traktiven Spielplatz. 

Das Gebäude wurde laufend unterhalten. In den 
nächsten Jahren sind Sanierungen in der Küche, im 
Innenausbau sowie bei den elektro- und lufttechni-
schen Anlagen erforderlich. 

 

Nutzungsplanung: Zone mit Ausflugsstätten 

Bilanzwert Liegenschaft (25.08.2025): CHF 349'201.20 

Gesamtbelastung Erfolgsrechnung (2012-2024): CHF 504'591.– 

Ø Belastung der Gemeinderechnung pro Jahr: CHF 38'814.– 

 

Äugstenhütte 

Die Äugstenhütte liegt ausserhalb des Siedlungsge-
biets auf 1'495 m ü. M. und kann nur zu Fuss oder 
mit der Seilbahn erreicht werden. Die Hütte aus dem 
Jahr 1933 wurde in den Jahren 2022–2023 umfas-
send saniert. 

Durch die kürzlich erfolgte Gesamtsanierung ist in 
den nächsten Jahren ausser mit dem laufenden Un-
terhalt mit keinen Investitionen zu rechnen. 

 

 

Nutzungsplanung: Zone mit Ausflugsstätten 

Bilanzwert Mobilien (25.08.2025): CHF 1.– 

Gesamtbelastung Erfolgsrechnung (2012–2024): CHF 613'147.– 

Ø Belastung der Gemeinderechnung pro Jahr: CHF 47'165.– 

 

4.3 Finanzielle Auswirkungen 

Finanzvermögen 

Alle Gastronomieliegenschaften der Gemeinde Glarus sind dem Finanzvermögen der Gemeinde Gla-
rus zugeordnet. Ausnahmen bilden die Säle im Schützenhaus und im Gesellschaftshaus, welche dem 
Verwaltungsvermögen zugeordnet sind. Der Begriff Finanzvermögen bezeichnet den Teil des Vermö-
gens der Gemeinde, der nicht unmittelbar für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben gebraucht wird und 
grundsätzlich veräussert werden kann, ohne dass dies die Aufgabenerfüllung beeinträchtigt. Das Fi-
nanzvermögen steht im Gegensatz zum Verwaltungsvermögen, das direkt zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben benötigt wird (z. B. Schulgebäude, Verwaltungsgebäude). Anlagewerte im Finanzvermögen 
sollten Mehrerträge für die Gemeinde generieren. 
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Hohe Belastung der Gemeinderechnung 

Die Gastronomiebetriebe der Gemeinde Glarus generieren keine Mehrerträge, sondern belasten die 
Rechnung jährlich. Insgesamt wurde die Erfolgsrechnung der Gemeinde Glarus in den letzten 13 Jah-
ren (2012–2024) mit rund CHF 4.5 Mio. (exkl. Äugstenhütte) belastet. Dieser Betrag variierte pro Jahr 
zwischen CHF 33'000 (2024) und CHF 870'000 (2013). Der Durchschnitt pro Jahr liegt bei 
CHF 345'000, was einem ½ Steuerprozent der Gemeinde Glarus entspricht. 

Infrastrukturmanagement als Kostentreiber 

Der grösste Kostentreiber bei den Gastronomieliegenschaften sind Sanierungs- und Erneuerungs-
massnahmen. Folgt man den Empfehlungen für die Werterhaltung kommunaler Infrastrukturen, sind 
dafür 1–2 Prozent des Wiederbeschaffungswertes jährlich aufzuwenden. Das heisst, es ist künftig mit 
Kosten von CHF 250'000 bis CHF 500'000 für die gemeindeeigenen Gastronomieliegenschaften zu 
rechnen. 

Zukünftige Investitionen 

Entscheidet sich die Gemeindeversammlung, die Gastronomieliegenschaften im Immobilienportfolio 
der Gemeinde zu behalten, müssen die zukünftigen Investitionen von der Gemeinde getragen werden. 
Für die Gastronomieliegenschaften (ohne Äugstenhütte) liegen fundierte Objektauswertungen vor, 
welche den baulichen Zustand, den Instandhaltungszeitpunkt sowie die Instandhaltungs- und Instand-
setzungskosten aufzeigen. Die letzten Objektauswertungen wurden im Jahr 2023 erstellt und umfas-
sen den Zeitraum der nächsten 25 Jahre. 

 

Objekt 

Zahlen in CHF 

Kurzfristig 
2023–2026 

Mittelfristig 
2027–2035 

Langfristig 
2036–2048 

Total Durchschnitt 
pro Jahr 

Restaurant 
Schützenhaus 

1'002'000 2'311'000 3'872'000 7'185'000 287'000 

Restaurant 
Gesellschaftshaus 

231'000 2'042'000 4'415'000 6'688'000 268'000 

Restaurant 
Bergli 

120'000 526'000 560'000 1'206'000 48'000 

Restaurant 
Schwammhöhe 

311'000 525'000 537'000 1'373'000 55'000 

Restaurant 
Uschenriet 

139'000 275'000 138'000 552'000 22'000 

Total 
Investitionen 

1'803'000 5'679'000 9'522'000 17'004'000 680'000 

 

4.4 Veräusserung der Gastronomieliegenschaften 

Grundsatzentscheid Gastronomieliegenschaften  

Unter Veräusserung versteht der Gemeinderat den Verkauf der Liegenschaften oder die Abgabe im 
Baurecht.  

Vor dem Start dieses Prozesses soll die Gemeindeversammlung pro Gastronomieliegenschaft einen 
Grundsatzentscheid fällen, ob die Gastronomieliegenschaft weiterhin im Gemeindebesitz verbleiben 
oder im Baurecht abgegeben oder vollumfänglich verkauft werden soll. Stimmt die Gemeindever-
sammlung einem Verkauf oder einer Abgabe im Baurecht zu, wird der Gemeinderat die detaillierten 
Verkaufs- bzw. Baurechtskonditionen ausarbeiten. Zudem sollen die festgelegte Parzelle (Abparzellie-
rung) sowie aktualisierte Verkehrswerte aufgezeigt werden. Die im Vorfeld vom Gemeinderat kommu-
nizierte Priorisierung wird nicht weiterverfolgt, damit der Handlungsspielraum nicht unnötig einge-
schränkt wird. Über den abschliessenden Verkauf bzw. über die Abgabe im Baurecht der einzelnen 
Gastronomieliegenschaften entscheiden die Stimmberechtigten an zukünftigen Gemeindeversamm-
lungen.  
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Abwägung Verkauf oder Baurecht  

Bei der Abgabe der Liegenschaften ist zwischen einem Verkauf oder einem Baurecht abzuwägen. 
Beide Varianten bieten Vor- und Nachteile. Bei einem Verkauf profitiert die Gemeinde von einem ein-
maligen finanziellen Mehrertrag in der Jahresrechnung. Der Einfluss auf die Nutzungsform der Gastro-
nomieliegenschaft wird jedoch langfristig und endgültig abgegeben.  

Möchte die Gemeinde den Einfluss auf die Nutzungsform der Liegenschaft behalten, ist bei der Ab-
gabe das Baurecht zu wählen. Juristische Abklärungen zeigen, dass Abgaben im Baurecht mit beste-
henden Bauten weit verbreitet und in verschiedenen Varianten möglich sind. Die Bedingungen des 
Baurechtgebers können im Vertrag festgehalten und somit verbindlich über die gesamte Nutzungs-
dauer festgelegt werden. Das Risiko des Heimfalls und eine damit verbundene Entschädigungszah-
lung sind dabei mit dem Nutzen abzuwägen.  

4.5 Erwägungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat sieht im Verkauf oder in der Abgabe im Baurecht der Gastronomieliegenschaften 
eine Möglichkeit zur finanziellen Entlastung, indem künftig auf eine Aufgabe verzichtet wird, welche 
nicht zu den Kernaufgaben der öffentlichen Hand gehört.  

4.6 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen und auf Art. 41 Abs. 1 Bst. g bzw. Bst. h des Gemeinde-
gesetzes sowie auf Art. 14 Abs. 2 Bst. c bzw. Bst. d der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat 
der Gemeindeversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Die Gemeindeversammlung beauftragt den Gemeinderat, die Verkaufs- bzw. Baurechtskonditio-
nen für die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehenden Liegenschaft Schützenhaus, 
Schützenhausstrasse 55, 8750 Glarus, auszuarbeiten und den abschliessenden Verkaufs-/Bau-
rechtsentscheid der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

2. Die Gemeindeversammlung beauftragt den Gemeinderat, die Verkaufs- bzw. Baurechtskonditio-
nen für die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Liegenschaft Gesellschaftshaus, 
Bahnhofstrasse 2, 8755 Ennenda, auszuarbeiten und den abschliessenden Verkaufs-/Baurechts-
entscheid der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

3. Die Gemeindeversammlung beauftragt den Gemeinderat, die Verkaufs- bzw. Baurechtskonditio-
nen für die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Liegenschaft Restaurant Bergli, 
Berglistrasse 50, 8750 Glarus, auszuarbeiten und den abschliessenden Verkaufs-/Baurechtsent-
scheid der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

4. Die Gemeindeversammlung beauftragt den Gemeinderat, die Verkaufs- bzw. Baurechtskonditio-
nen für die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Liegenschaft Berggasthaus 
Schwammhöhe, 8750 Glarus, auszuarbeiten und den abschliessenden Verkaufs-/Baurechtsent-
scheid der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

5. Die Gemeindeversammlung beauftragt den Gemeinderat, die Verkaufs- bzw. Baurechtskonditio-
nen für die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Liegenschaft Restaurant Waldwirt-
schaft Uschenriet, Uschenrietstrasse 16, 8755 Ennenda, auszuarbeiten und den abschliessenden 
Verkaufs-/Baurechtsentscheid der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

6. Die Gemeindeversammlung beauftragt den Gemeinderat, die Verkaufs- bzw. Baurechtskonditio-
nen für die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Liegenschaft Äugstenhütte, 8755 
Ennenda, auszuarbeiten und den abschliessenden Verkaufs-/Baurechtsentscheid der Gemeinde-
versammlung zum Beschluss vorzulegen. 

7. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK begrüsst das strategische Vorgehen des Gemeinderates, den künftigen Umgang mit den ge-
meindeeigenen Gastronomieliegenschaften zu prüfen und eine langfristige Lösung (Verkauf oder Ab-
gabe im Baurecht) vorzubereiten. 

Rechtlich ist das Vorgehen durch die Gemeindeordnung gedeckt, da die abschliessende Entschei-
dung dem Stimmvolk obliegt. 

Die GPK erachtet das Vorgehen als rechtmässig sowie als wirtschaftlich zielführend mit Blick auf ei-
nen langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt. 
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Traktandum 5 

Budget für das Jahr 2026 

5.1 Die Vorlage im Überblick 

Die finanziellen Herausforderungen der Gemeinde Glarus bestehen besonders aufgrund der notwen-
digen Investitionen, des ungenügenden Selbstfinanzierungsgrads sowie des erforderlichen Abbaus 
des strukturellen Defizits. 

Das Budget 2026 der Gemeinde Glarus weist zwar einen Ertragsüberschuss von CHF 310'299 aus. 
Es beinhaltet jedoch eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 5 % (+ rund CHF 3.3 Mio.). Der 
Personalaufwand wurde pauschal um CHF 1.0 Mio. reduziert. Der Verlust aus betrieblicher Tätigkeit 
beträgt dennoch weiterhin CHF 0.9 Mio.  

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 zeigt pro Jahr negative Jahresergebnisse, wo-
bei keine weiteren Erhöhungen des Gemeindesteuerfusses oder zusätzliche Bausteuer miteingerech-
net worden sind.  

Der 10-Jahres-Finanzplan 2027–2036 gründet auf denselben Annahmen wie der Integrierte Aufgaben- 
und Finanzplan 2027–2029, zusätzlich beinhaltet er jedoch die von den Departementen gemeldeten 
pendenten Investitionen ab CHF 2 Mio. Er enthält keine weiteren Sparmassnahmen. Damit wird deut-
lich, dass ohne Sparmassnahmen bis ins Jahr 2036 eine Steuererhöhung von 18.5 % nötig wäre, um 
die Rechnung ausgeglichen zu gestalten. Für den Gemeinderat ist es deshalb klar, dass es Massnah-
men braucht, um den Finanzhaushalt zu gesunden und ein akzeptables Fiskalniveau beizubehalten. 

Die budgetierten Nettoinvestitionen belaufen sich für das Jahr 2026 auf CHF 7.7 Mio. Diese können 
mit CHF 5.3 Mio. eigenen Mitteln finanziert werden, die restlichen CHF 2.4 Mio. müssen mit Fremdka-
pital finanziert werden. Die zunehmende Fremdverschuldung bedeutet einerseits steigende Zinskos-
ten, andererseits nimmt der Rückzahlungsbedarf zu. Die anstehenden und notwendigen Investitionen 
zeigen uns leider nach wie vor die zu tiefen Sanierungsinvestitionen seit Beginn der neuen Gemeinde 
auf. Zusätzlich zeigt das strukturelle Defizit in Millionenhöhe der letzten Jahre, dass der Gemeinde-
haushalt seit längerem deutlich im Ungleichgewicht ist. Um die anstehenden Aufgaben und Investitio-
nen ohne weitere Verschuldung meistern zu können, bräuchte es jährlich deutlich höhere Ergebnisse, 
als das pro 2026 budgetierte. 

Die beantragte Steuerfusserhöhung im Jahr 2026 um 5 % wirkt beim operativen Ergebnis deutlich ent-
lastend. Um das strukturelle Defizit auch künftig nicht durch Steuererhöhungen reduzieren zu müssen, 
hat der Gemeinderat weitergehende Massnahmen und Einsparungen eingeleitet und wird diese wei-
terverfolgen. Dazu gehören ein Leistungsabbau mit einer dazugehörigen Verschlankung der Verwal-
tung und des Betriebs, die Reduzierung des Finanz- und Verwaltungsvermögens auf noch betriebs- 
und verwaltungsnotwendige bzw. profitable Bestandteile (vgl. dazu zum Beispiel auch Traktandum 4 
«Veräusserung der Gastronomieliegenschaften: Grundsatzentscheid»), eine hohe Priorisierung bei 
anfallenden Investitionen und weitere Sparmassnahmen verbunden mit einer hohen Ausgabendiszip-
lin. Damit das gelingen kann, ist der Gemeinderat auf das Verständnis wie auch die Mitwirkung der 
Mitarbeitenden und der Bevölkerung angewiesen. 
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5.2 Ausgangslage 

5.2.1 Gesamtbetrachtung 

Die wichtigsten Zahlen des Budgets 2026 auf einen Blick  

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung  Nettoinvestitionen 

CHF 0.310 Mio. 
 

Budget 2025:   CHF -2.029 Mio. 
IST 2024:         CHF -2.820 Mio. 

 CHF 7.728 Mio. 
 

Budget 2025:   CHF   12.085 Mio. 
IST 2024:         CHF   16.119 Mio.  

 

Steuerertrag   Gemeindesteuerfuss 

CHF 41.191 Mio.  
 

Budget 2025:   CHF 36.140 Mio.  
IST 2024:         CHF 37.221 Mio.  

 61 % 
 

Budget 2025:   56 % 
IST 2024:         56 %  

 

Laufende Rechnung in TCHF 
Budget       

2026 
Budget       

2025 
Rechnung      

2024 

Betrieblicher Aufwand 58'578 58'403 58'288 

Betrieblicher Ertrag 57'724 52'382 54'428 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -854 -6'021 -3'860 

Finanzaufwand 1'487 1'728 1'632 

Finanzertrag 2'652 4'519 2'671 

Ergebnis aus Finanzierung 1'165 2'792 1'040 

Operatives Ergebnis 310 -3'229 -2'820 

Auflösung finanzpolitische Reserve 0 1'200 0 

Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 

Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 

Ausserordentliches Ergebnis 0 1'200 0 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 310 -2'029 -2'820 

    

Investitionsrechnung 

 

 

 

 

   

Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 7'728 12'085 16'119 
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Finanzierung    

Abschreibungen  4'140 3'877 2'982 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 310 -2'029 -2'820 

Veränderung Spezialfinanzierungen + Fonds + EK 880 -827 2'023 

Selbstfinanzierung (Cashflow) 5'331 1'021 2'185 

Nettoinvestitionen   -7'728 -12'085 -16'119 

Finanzierungsfehlbetrag ( + = Überschuss) -2'397 -11'064 -13'934 

    

Selbstfinanzierungsgrad 
   

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 69.0% 24.8% 13.6% 

    

Bilanz (voraussichtliche Bestände)    

Eigenkapital 55'682 55'460 56'148 

 

Budget-/Vorjahresvergleiche  

Vergleich Budget-Positionen 2026 mit dem Budget 2025 und den Rechnungen 2020 bis 2024 

In CHF Budget 
2026 

Budget 
2025 

Rechnung 
2024 

Rechnung 
2023 

Rechnung 
2022 

Rechnung 
2021 

Rechnung 
2020 

Gesamtergebnis  
Erfolgsrechnung 

310'299  -2'029'392 -2'820'467  -360'168  -4'055'534  -4'002'217   +492'952 

Operatives Ergebnis 310'299 -3'229'392 -2'820'467 -360'168 -4'120'534 -4'002'217 +1'949'157 

Personalaufwand 31'390'400 32'286'530 30'801'958 30'007'465 28'525'131 27'568'386 26'552'096 

Sach- und  
Betriebsaufwand 

12'091'340 11'964'029 12'005'705 11'503'422 11'845'767 11'820'331 11'046'209 

Abschreibungen  
ordentlich 

4'140'472 3'876'815 2'942'015 2'303'042 4'211'742 3'582'776 3'586'723 

Gesamter betrieblicher 
Aufwand 

58'578'289 58'402'700 58'287'779 54'891'520 58'928'486 59'147'589 54'516'760 

Selbstfinanzierung 5'330'833 1'020'688 2'184'842 3'609'036 1'956'432 888'442 5'912'967 

Abschreibungen  
zusätzlich 

0 0 0 0 0 0 1'456'205 

Investitionen 7'728'000 12'085'420 16'119'119 19'978'856 11'408'745 6'404'671 8'624'706 

Investitionsanteil 16.4% 20.7% 26.4% 30.8% 22.0% 13.6% 16.3% 

Selbstfinanzierungs-
grad 

69.0% 24.8% 13.6% 18.1% 17.1% 13.9% 68.6% 
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Zielwerte des Gemeinderats für die Gemeindefinanzen  

Der Gemeinderat hat zur Überwachung und Steuerung der Gemeindefinanzen drei zentrale Kennzahlen 
mit den folgenden Mindest-Zielwerten festgelegt:  

 

 Selbstfinanzie-
rungsgrad 

Nettoschuld pro 
Einwohner 

Eigenkapital 

Zielwerte 80.0% CHF -1'000 CHF 30.0 Mio. 

Effektive Werte 
per 31.12.2024 

13.6% CHF -2'001 

 

CHF 56.1 Mio. 

Budget-Werte 
2025 

24.8% CHF -3'039 CHF 55.5 Mio. 

Budget-Werte 
2026 

69.0% CHF -2'962 

 

CHF 55.7 Mio. 

 

Im vorliegenden Budget 2026 über-/unterschreiten zwei der drei Kennzahlen die Mindest-Zielwerte, 
nämlich der Selbstfinanzierungsgrad mit 69.0 % und die Nettoschuld pro Einwohner mit CHF 2'962. 
Beide liegen unter bzw. über den gemeinderätlichen Zielwerten, haben sich aber gegenüber dem Jahr 
2025 verbessert. Sowohl der Selbstfinanzierungsgrad als auch die Nettoschuld pro Einwohner sind 
direkt abhängig von der Höhe der Investitionen, welche im Budget 2026 mit CHF 7.7 Mio. vergleichs-
weise gering sind. Die Bilanz ist nach wie vor stabil, jedoch steigt das Fremdkapital an, da in den letz-
ten Jahren der grösste Teil der Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden musste. Auch im 
Budget 2026 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad weniger als 100 %, was eine zusätzliche Fremdver-
schuldung bedeutet. Das Eigenkapital liegt mit CHF 55.7 Mio. nach wie vor deutlich über dem vom 
Gemeinderat festgelegten Mindestwert.   

Nachfolgend wird das Budget 2026 im Detail erläutert. Folgende Unterlagen zum Budget 2026 und 
zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 finden Sie am Ende dieses Traktandums: 

 

A Budget 2026: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 

B  Budget 2026: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen (inkl. Begründung wesentliche Abweichungen) 

C Budget 2026: Erfolgsrechnung nach Kostenarten (inkl. Begründung wesentliche Abweichungen) 

D Budget 2026: Investitionsrechnung 

E Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: Investitionen 

F  Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: Erfolgsrechnung 

G Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: Kennzahlen 

H 10-Jahres-Finanzplan: Investitionen 2027–2036 

I 10-Jahres-Finanzplan: Erfolgsrechnung 2027–2036  

J Strukturelles Defizit seit 2021: Herleitung effektives Ergebnis 

 

Die detaillierten Budgetunterlagen sind unter www.glarus.ch/gemeindeversammlung abrufbar.  

Fragen beantwortet Ihnen gerne Hans-Jürg Küng, Departementsleiter Finanzen und Controlling, dipl. 
Wirtschaftsprüfer, E-Mail: hans-juerg.kueng@glarus.ch. 
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5.2.2 Budget-Erfolgsrechnung 2026 (vgl. Anhang Darstellungen A–C) 

Das Budget-Ergebnis 2026 von CHF 0.31 Mio. ist nicht durch wesentliche Sondereffekte (bspw. Ver-
kauf Liegenschaften) beeinflusst. Es beinhaltet jedoch eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 
5 % (+ rund CHF 3.3 Mio.) und eine pauschale Reduktion des Personalaufwands um CHF 1.0 Mio.  

Wichtige Abweichungen im Vorjahresvergleich  

 Tieferer Personalaufwand (- CHF 0.90 Mio.), v.a. aufgrund einer pauschalen Reduktion des Per-
sonalaufwands um CHF 1.0 Mio. Es wurden im Budgetprozess 2026 keine zusätzlichen Stellen 
bewilligt. Für die individuelle Lohnentwicklung von 1 % hat der Gemeinderat CHF 0.31 Mio. (in-
klusive Arbeitgeberbeiträge) ins Budget 2026 eingestellt. 

 Zunahme Sach- und übriger Betriebsaufwand (+ CHF 0.13 Mio.), v.a. aufgrund höherer Kosten 
für Ver- und Entsorgung (+ CHF 0.19 Mio.) und Kosten für Schneeräumung durch Dritte 
(+ CHF 0.17 Mio.). Dagegen wurde die Dienstleistungen Dritter um CHF 0.24 Mio. tiefer budge-
tiert.  

 Zunahme der Abschreibungen des Verwaltungsvermögens um CHF 0.26 Mio. (inkl. Abschreibun-
gen Investitionsbeiträge) aufgrund der Investitionen im Budget 2026. 

 Abnahme Finanzaufwand (- CHF 0.24 Mio.), v.a. aufgrund ausbleibender Budgetierung von Lie-
genschaftsverkäufen. Der Zinsaufwand ist in etwa ähnlich zum Vorjahr bei steigender Fremdver-
schuldung aufgrund eines tieferen Zinsniveaus. 

 Höhere Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (+ CHF 0.38 Mio.), v.a. aufgrund ergebnis-
neutraler CHF 0.35 Mio. Mehrwertabschöpfung (aus Raumplanung/Umzonung). 

 Zunahme des Transferaufwands (+ CHF 0.18 Mio.), v.a. aufgrund von höheren Finanz- und Las-
tenausgleichszahlungen zugunsten der Gemeinde Glarus Süd (+ CHF 0.14 Mio.) und höheren 
Beiträgen an private Haushalte in Zusammenhang mit Denkmalpflege und Heimatschutz 
(+ CHF 0.40 Mio.). Dagegen entfällt die Budgetierung ESAF 2025 Glarnerland+ Unterstützung 
Gemeinde Glarus (- CHF 0.18 Mio.), welche in den Jahren 2024 und 2025 einmalig war. 

 Zunahme des Fiskalertrags (+ CHF 5.05 Mio.) aufgrund der Erhöhung des Gemeindesteuerfus-
ses um 5 % (+ rund CHF 3.3 Mio.) und steigender Steuereinnahmen aufgrund der Bevölkerungs- 
und Einkommensentwicklung. Zusätzlich sind ergebnisneutrale CHF 0.35 Mio. Mehrwertabschöp-
fung (aus Raumplanung/Umzonung) enthalten.   

 Zunahme der Entgelte (+ CHF 0.13 Mio.), hauptsächlich aufgrund von höheren Rückerstattungen 
Dritter (v. a. schulische Tagesstrukturen und Feuerwehr-Einsätze). 

 Abnahme Finanzertrag (- CHF 1.87 Mio.), v.a. aufgrund ausbleibender Budgetierung von Liegen-
schaftsverkäufen. 

 Höherer Transferertrag (+ CHF 0.20 Mio.), v.a. aufgrund von höheren Anteilen Grundstückge-
winnsteuern, Gemeindeanteil Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe und Beiträgen vom Kanton und 
Konkordaten. 

 Rückgang des ausserordentlichen Ergebnisses (- CHF 1.2 Mio.) infolge Verzichts auf Auflösung 
bzw. Bildung der finanzpolitischen Reserve. 

Am Ende dieses Traktandums sind die Erfolgsrechnung-Budgetzahlen 2026 in den Darstellungen B 
(nach Kostenstellen gegliedert) und C (nach Kostenarten gegliedert) dargestellt jeweils gemäss dem 
Rechnungslegungsmodell HRM2 in zwei Sichtweisen inklusive Begründung wesentlicher Abweichun-
gen (> CHF 100'000) gegenüber dem Budget 2025.  

Entwicklung des Personalaufwands 
 

Der Personalaufwand stellt in einem öffentlichen Dienstleistungsbetrieb üblicherweise die grösste Aus-
gabenposition dar. Der Gemeinderat plant und überwacht die Entwicklung des Personalaufwands 
sorgfältig, unter anderem im Austausch mit der Personalvertretung. 

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung des Personalbestands und des Perso-
nalaufwands in den Jahren 2018 bis 2024 jeweils per Stichtag 31. Dezember (IST-Werte). Ebenfalls 
enthalten ist die budgetierte Entwicklung dieser Grössen für die Jahre 2025 und 2026. 
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Mitarbeitendenbestand 
(exkl. Lernende und Praktikanten) 

Lernende  
und  
Praktikanten 

Entwicklung  
Personalaufwand  

Jahr Angestellte Vollzeit-
stellen 

davon 
Lehrpersonen 

Vollzeitstellen IST/BUDGET 

in TCHF 

31.12.2018 280 202 108 10 IST 25'676 

31.12.2019 293 211 110 14 IST 25'904 

31.12.2020 297 219 113 15 IST 26'552 

31.12.2021 323 231 120 13 IST 27'568 

31.12.2022 325 229 119 13 IST 28'525  

31.12.2023 336 236 127 14 IST 30'007 

31.12.2024 351 243 130 12 IST 30'802 

Budget 2025 n/a 249 132 16 BUDGET 32'287 

Budget 2026 n/a 248 133 16 BUDGET 31'390 *1 

*1 pauschale Reduktion Personalaufwand um CHF 1.0 Mio. 

 

Der für das Jahr 2026 budgetierte Personalaufwand liegt gegenüber dem Budget 2025 um insgesamt 
CHF 0.90 Mio. tiefer. Diese Reduktion setzt sich wie folgt zusammen: 

CHF  +0.01 Mio.  Kostenart 300:  Behörden und Kommissionen 

CHF  -0.62 Mio. Kostenart 301:  Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 

CHF  -0.41 Mio.  Kostenart 402:  Löhne Lehrkräfte 

CHF  +0.10 Mio.  Kostenart 305:  Sozialabgaben Arbeitgeberbeiträge 

CHF  +0.00 Mio.  Kostenart 306:  Arbeitgeberleistungen und Teuerungszulagen  
     Renten(-anteile) 

CHF  +0.02 Mio.  Kostenart 309:  Übriger Personalaufwand und Zulagen 

CHF  -0.90 Mio. Total Budgetreduktion im Vergleich zum Vorjahr 

 

Die pauschale Reduktion des Personalaufwands um CHF 1.0 Mio. ist in Kostenstelle 849100 'Fehler-
KST / Lohnentwicklungen Folgejahr / Pauschale Reduktionen' folgendermassen berücksichtigt: 

CHF  -0.37 Mio.  Konto 3010.00 'Löhne des Verw.- + Betriebspersonals' 

CHF  -0.46 Mio. Konto 3020.00 'Löhne der Lehrpersonen' 

CHF  -0.17 Mio.  Konti 3050.00 – 3055.00 Sozialabgaben Arbeitgeberbeiträge 

CHF  -1.00 Mio. Total pauschale Reduktion des Personalaufwands im Budget 2026  

 
In den vorangegangenen Jahren setzte die Gemeinde pro Jahr finanzielle Lohnentwicklungen von ins-
gesamt zwischen CHF 103'000 (Jahr 2021) und maximal CHF 1'000'000 (Jahr 2023) ein. Insbeson-
dere für das Jahr 2023 wurde aufgrund der Konjunkturprognosen ein Teuerungsausgleich von rund 
1.5 % (CHF 450'000) gewährt, die restlichen CHF 550'000 flossen vollumfänglich in individuelle bzw. 
strukturelle Lohnanpassungen. Im Budget 2025 war eine generelle Lohnentwicklung von CHF 125'000 
enthalten, welche für Mitarbeitende bis zu einem Lohn von max. CHF 88'224 bei einem 100 %-Pen-
sum ausgerichtet wurde. Im Budget 2026 ist eine Lohnentwicklung von einem Maximalbetrag von 
CHF 310'000 (inklusive Arbeitgeberbeiträge) enthalten, welche individuell ausgerichtet werden soll.  

Finanzpolitische Reserve 

Die im Jahr 2023 revidierte Finanzhaushaltgesetzgebung ermöglicht es, Aufwandüberschüsse mittels 
der finanzpolitischen Reserve zu decken. Ebenso ist eine Einlage im Umfang eines Ertragsüberschus-
ses zulässig. Mit dieser Deckung bzw. Einlage findet ein rein buchhalterischer und ausserordentlicher 
Vorgang statt, um weniger Gewinn oder Verlust als effektiv angefallen auszuweisen. Nachdem in den 
Jahren 2024 und 2025 jeweils Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve budgetiert wurden, hat 
die Gemeindeversammlung, wie vom Gemeinderat beantragt, mit Jahresabschluss 2024 beschlossen, 
auf eine Deckung des Aufwandüberschusses mittels finanzpolitischer Reserve zu verzichten. Pro 
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Budget 2026 beantragt der Gemeinderat keine Einlage in bzw. Verwendung der finanzpolitischen Re-
serve.   

Energiefonds 

Der Energiefonds dient der finanziellen Förderung von erneuerbaren Energien und stromeffizienten 
Technologien. Er wird mit den Einnahmen aus der von den Technischen Betriebe Glarus an die Ge-
meinde entrichteten Konzessionsabgabe gespeist. 

Im Budget 2026 vorgesehene Entnahmen aus dem Energiefonds der Gemeinde Glarus  
(Budget 2025: CHF 1.13 Mio.): 

Beiträge an Investitionen (Investitionsrechnung) CHF 780'000 

Ladeinfrastruktur Elektromobilität (Bauausführung) 120'000 

Instandsetzung Strassenbeleuchtung plus Umrüstung auf LED gesamtes Gemein-
degebiet 

300'000 
 

Parkraumzone Abläschquartier, Glarus (Signalisation/Markierung) 20'000 

Sportanlagen Buchholz, Mehrzweckgebäude: Fensterersatz (energetische Sanie-
rung) und Ersatz der Bodenbeläge im Gästebereich und Garderoben 

30'000 

Kindergarten Löwen: Flachdachsanierung und Arbeiten im Gebäude 25'000 

Kinderkrippe Glarus: Beleuchtung Umrüstung auf LED 20'000 

Miteigentum Feuerwehrgebäude Buchholz, Glarus: Beleuchtungsersatz LED 15'000 

Flachdachsanierung Ferienheim Sackberg, Schwammöhe 50'000 

Freibad Goldigen, Netstal: Photovoltaikanlage 200'000 

Beiträge an Aufwandpositionen (Erfolgsrechnung)  CHF 262'000 

Mehrkosten Energiestadt betreffend erneuerbare Energie (ökologischer Strommix 
und umweltfreundliches Biogas) 

130'000 

Energiestadt-Prozess 10'000 

Z-BonusPass / Firmenabo 10'000 

Projekte und Projektunterstützung Fachstelle Umwelt und Energie 25'000 

Umsetzung Energieplanung 10'000 

Projektunterstützung Schulen 5'000 

Kant. Energieportal 2'000 

Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten Fachstelle Umwelt + Ener-
gie 

70'000 

Total Entnahmen 2026 aus dem Energiefonds der Gemeinde Glarus  CHF 1'042'000 
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Abwassergebühren: Gebührensenkung per 01.01.2026  

In die Zuständigkeit der Gemeinde fallen die Erneuerung und der Unterhalt von Abwasserleitungen. 
Da es sich um eine Spezialfinanzierung handelt, müssen die Kosten für die Instandhaltungen vollstän-
dig durch die entsprechenden Abwassergebühren gedeckt werden. Seit dem Jahr 2014 muss die Spe-
zialfinanzierung alljährlich die Finanzierungslücken decken, welche infolge zu tiefer Abwassergebüh-
ren entstanden sind. Aufgrund dieses Missverhältnisses und anstehender Projekte wurden die Gebüh-
ren erstmalig per 1. Januar 2021 angepasst. Der Gemeinderat sah es aufgrund der pandemischen 
Lage pro Budget 2021 nicht als angebracht, die Bevölkerung und die Unternehmen mit zu grossen 
Mehrkosten zu belasten, weshalb eine erste moderate Erhöhung der Preise um 20 % erfolgte, im Wis-
sen, dass diese Erhöhung die negative Entwicklung nicht wirksam umkehren kann. Der Jahresab-
schluss 2020 zeigte, dass das Kapital der Spezialfinanzierung Abwasser aufgebraucht und eine For-
derung (Minuskapital) von CHF 123'959 gegenüber den Gebührenzahlern ausgewiesen wurde. Eine 
erneute und sofortige Gebührenerhöhung war deshalb unumgänglich. Die projizierten und im Finanz-
plan des Abwasserverbandes für mehrere Jahre vorausgesagten Kostensätze wurden für die Budge-
tierung herangezogen und die Grundgebühr um 20 % und die Mengengebühr um 40 % per 1. Januar 
2022 erhöht. Die Prognosen traten jedoch nicht so wie erwartet ein. So entwickelten sich die Kosten-
sätze des Abwasserverbandes nicht wie erwartet und erhöhten sich nicht respektive nur unwesentlich. 
Die erhöhte Investitionstätigkeit der Gemeinde führte dazu, dass bei den Kanalisationen mehr Sanie-
rungen und damit mehr Trennsysteme mit getrennten Schmutz- und Meteorwasserleitungen gebaut 
werden konnten. Auch wurden Fremdwassereintritte aufgehoben. So ergab sich in den letzten Jahren 
eine um rund zehn Prozent geringere Abwassermenge, welche zur ARA Bilten floss. Aus diesen Grün-
den stieg der Saldo der Spezialfinanzierung regelmässig an und weist per 31. Dezember 2024 einen 
Saldo von CHF 3'217'345 auf. Die Berechnungen mit den aktuellen Ausgaben/Einnahmen sowie einer 
Prognose ergaben, dass die Gebühren wieder auf den Stand 1. Januar 2021 angepasst werden kön-
nen. Der Gemeinderat hat deshalb gestützt auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b Abwasserverordnung im Herbst 
2025 entschieden, die Gebühren per 1. Januar 2026 anzupassen. 

5.2.3 Budget-Investitionsrechnung 2026 (vgl. Anhang Darstellung D)  

Die für das Jahr 2026 geplanten Nettoinvestitionen liegen bei CHF 7.7 Mio. und somit deutlich unter 
dem für das Jahr 2025 budgetierten Wert von CHF 12.1 Mio. Die Aktivierungsgrenze liegt grundsätz-
lich unverändert bei CHF 20'000, wobei einzelne aktivierungsfähige Positionen, welche die Aktivie-
rungsgrenze eigentlich überschreiten würden, gemäss Gemeinderatsbeschluss in der Erfolgsrechnung 
budgetiert werden.  

Die detaillierte Auflistung der Investitionsprojekte findet sich in Darstellung D im Anhang. 

5.2.4 Bilanz; Finanzierung (vgl. Anhang Darstellung G)  

Ende des Jahres 2026 werden der Eigenkapitalbestand voraussichtlich rund CHF 55.7 Mio. und das 
Verwaltungsvermögen rund CHF 93.5 Mio. betragen. Beim Verwaltungsvermögen handelt es sich um 
Sachwerte, die für die Erfüllung der Gemeindeaufgaben benötigt werden und die noch nicht abge-
schrieben sind.  

Aus der Erfolgsrechnung resultiert unter Berücksichtigung der Einlagen in und der Entnahmen aus 
Spezialfinanzierungen eine Selbstfinanzierung von rund CHF 5.3 Mio. Mit diesem Betrag können die 
vorgesehenen Investitionen nicht aus eigener Kraft finanziert werden. Rund CHF 2.4 Mio. an Fremd-
kapital müssen voraussichtlich zusätzlich aufgenommen werden, um die budgetierten Investitionen 
bezahlen zu können.  

5.2.5 Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 
(vgl. Anhang Darstellungen E–G) 

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 ist ein mittelfristiges Planungs- und Führungs-
instrument für eine zielgerichtete und längerfristig ausgewogene Investitions- und Finanzpolitik. Es soll 
den Stimmberechtigten den Überblick über den Finanzhaushalt und die Investitionstätigkeit der Ge-
meinde erleichtern. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan zeigt eine mögliche Entwicklung auf, vor 
allem um:  
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 die sich abzeichnenden Veränderungen des Aufgabenumfangs und deren Auswirkungen auf den 
Finanzhaushalt zu zeigen; 

 den Ausgaben und Aufwendungen die mutmassliche Entwicklung der Einnahmen und Erträge 
gegenüberzustellen; 

 die absehbare Entwicklung des Finanzhaushalts aufgrund der Investitionen und insbesondere die 
Ver- oder Entschuldung darzustellen. 

Im Gegensatz zum jährlichen Budget ist der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan nicht verbindlich. Er 
stellt vielmehr eine finanzpolitische Orientierungshilfe dar. Keinesfalls soll er zukünftige Entscheide der 
Stimmberechtigten sowie der Behörden vorwegnehmen. Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan ba-
siert auf einer Reihe von Annahmen und Projizierungen. Mit seiner jährlichen Überarbeitung wird eine 
rollende Planung gewährleistet. 

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 im Allgemeinen 

Im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 wird von den folgenden Annahmen ausgegan-
gen: 

 Reduktion des Personalaufwands um pauschal CHF 1 Mio. (gemäss Budget 2026); 

 Zunahmen bei den Abschreibungen und dem Finanzaufwand aufgrund angenommener Nettoin-
vestitionen von CHF 8 Mio. bei ungenügender Selbstfinanzierung; 

 Zunahme des Fiskalertrags um 1.5 % jährlich aufgrund der seit dem Jahr 2022 stetig steigenden 
Steuereinnahmen und der angenommenen weiteren Bevölkerungs- und Einkommensentwick-
lung. Es wurden keine weiteren Erhöhungen des Gemeindesteuerfusses und auch keine Einfüh-
rung der Bausteuer als Berechnungsgrundlage angenommen; 

 Bei den übrigen Positionen der Erfolgsrechnung wird von Stabilität und nicht von einer jährlichen 
Veränderung ausgegangen.  

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan zeigt für die Jahre 2027–2029 steigende negative Ergeb-
nisse. Der Grund liegt in Zunahmen des Personalaufwandes (beinhaltet Lohnentwicklungen und neue 
Stellen), Abschreibungen und im Finanzaufwand.  

Bei der Berechnung der Abschreibungen wurden jährlich pauschale Nettoinvestitionssummen im Um-
fang von CHF 8.0 Mio. für die Jahre 2027–2029 angenommen. Diese Annahme stimmt jedoch nicht 
mit den von den Departementen angezeigten mittelfristigen Investitionsbedürfnissen überein (vgl. An-
hang Darstellung E «Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: Investitionen»). Weiterhin ste-
hen bedeutende Investitionsprojekte an. Der aus den Departementen gemeldete Investitionsbedarf für 
die Jahre 2027–2029 beträgt mindestens CHF 8.3 Mio. jährlich und erhöht sich auf CHF 12.0 Mio. 
bzw. CHF 23.1 Mio. im Jahr 2029. Bei den Amortisations-Planberechnungen 2027–2029 wurden Net-
toinvestitionssummen von jährlich nur CHF 8.0 Mio. berücksichtigt. Auch diese «tiefen» Werte werden 
das Fremdkapital bereits weiter ansteigen lassen, da sich auch Investitionen von CHF 8.0 Mio. nicht 
aus eigener Kraft finanzieren lassen. So wird Ende des Jahres 2029 eine Nettoschuld von 
CHF 48.2 Mio. erwartet (Nettoschuld von CHF 3'666 pro Einwohner). Dieser Betrag liegt deutlich über 
dem gemeinderätlichen Zielwert einer Nettoschuld von CHF 1'000 pro Einwohner (vgl. Kap. 5.2.1, Ta-
belle «Zielwerte des Gemeinderats für die Gemeindefinanzen»).  

Der Gemeinderat muss daher jeweils die notwendigen Investitionen auf die vorhandenen finanziellen 
Möglichkeiten abstimmen und Prioritäten bei der Umsetzung von Investitionsbedürfnissen setzen. Er 
legt die von ihm definierten Prioritäten den Stimmberechtigten mittels der Budget-Investitionsrechnung 
jährlich zur Genehmigung vor. 

Die Entwicklung der zentralen finanziellen Steuerungsgrössen (vgl. Anhang Darstellung G «Integrier-
ter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: Kennzahlen») zeigt auf, dass der Selbstfinanzierungsgrad 
sich in den kommenden Jahren senken und in keinem Planjahr innerhalb der gemeinderätlichen Vor-
gabe von 80 % liegen wird. Die Nettoschuld pro Einwohner wird weiterhin zunehmen. Das Eigenkapi-
tal entwickelt sich nach dem Jahr 2027 negativ.   

Die operativen Ergebnisse bleiben bis ins Jahr 2029 negativ und erhöhen sich bis dahin auf einen 
Verlust von rund CHF 2.3 Mio.  
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Haupttreiber der Erträge ist der Fiskalertrag, der durch die Höhe des Gemeindesteuerfusses direkt be-
einflusst wird. Zukünftig werden auch bei der Gemeinde Glarus zweck- und objektgebundene Bau-
steuern zur Finanzierung grosser Bauvorhaben unumgänglich und der Gemeindeversammlung zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden müssen. 

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan der Investitionsrechnung 2027–2029 
(vgl. Anhang Darstellung E)  

Damit sich auch künftig die Qualität der Infrastruktur in der Gemeinde beibehalten lässt, sind jährliche 
Unterhaltsinvestitionen notwendig. Um neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur eine gute Ent-
wicklung zu ermöglichen, sind in den kommenden Jahren auch weitere (Gross-)Projekte geplant. Der 
von den Departementen gemeldete, effektive Investitionsbedarf liegt über den im Integrierten Aufga-
ben- und Finanzplan zur Berechnung der Abschreibungen ausgewiesenen Nettoinvestitionen. Die ge-
planten Investitionsprojekte der Departemente können der im Anhang abgedruckten Darstellung E 
entnommen werden.  

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan der Erfolgsrechnung inklusive Kennzahlen 
(vgl. Anhang Darstellungen F+G) 

Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan der Erfolgsrechnung basiert grundsätzlich auf dem Budget 
2026 mit weiterführenden Annahmen und Projizierungen. Ausser bei einzelnen Positionen ist aufgrund 
geplanter Sparmassnahmen keine Teuerung bzw. jährliche Veränderung unterlegt. Folgende Aspekte 
flossen besonders in die Planung ein: 

 Personalaufwand: Jährliche Lohnentwicklung 2.0 % (beinhaltend Lohnentwicklung und neue 
Stellen). Die im Budget 2026 unterlegte pauschale Reduktion des Personalaufwandes um 
CHF 1.0 Mio. wird aufgrund von Leistungsabbau mit begleitender Verschlankung der Verwaltung 
und des Betriebs, der Reduzierung des Finanz- und Verwaltungsvermögens auf noch betriebs- 
und verwaltungsnotwendige Bestandteile und Sparmassnahmen als nachhaltig beurteilt. 

 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Gleichbleibender Budgetaufwand. 

 Abschreibungen: Lineare Abschreibung entsprechend Nettoinvestitionen von je CHF 8 Mio. pro 
Jahr. 

 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen: Gleichbleibender Saldo der jährlichen Budget-
kosten bei den Spezialfinanzierungen bzw. Fonds (Abwasser, Abfall, Parkplatz), wobei Salden-
verschiebungen untereinander nicht ausgeschlossen sind. Mehrwertabschöpfung aus Raumpla-
nung/Umzonung kongruent auch in Fiskalertrag enthalten.  

 Transferaufwand: Gleichbleibender Budgetaufwand. 

 Fiskalertrag: Unterlegter Gemeindesteuerfuss 61 % pro Jahr. Jährlich steigende Steuereinnah-
men 1.5 % aufgrund von Bevölkerungs- und Einkommensentwicklung. Keine Erhöhung Gemein-
desteuerfuss in FPL 2027–2029 berücksichtigt. Keine Bausteuer eingerechnet.  

 Regalien und Konzessionen: Gleichbleibende Budgeteinnahmen. 

 Entgelte: Gleichbleibende Budgeteinnahmen. 

 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen: Gleichbleibende Budgeteinnahmen. 

 Transferertrag: Gleichbleibende Budgeteinnahmen. 

 Finanzaufwand: Zunahme Darlehensverzinsung jährlich um CHF 0.1 Mio. infolge Finanzfehlbe-
trag von rund CHF 3 Mio. 

 Finanzertrag: Gleichbleibende Budgeterträge. Es wird von keinen Verkäufen von Liegenschaften 
des Finanzvermögens ausgegangen. 

 Bildung und Auflösung finanzpolitische Reserve: Keine. 
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5.2.6 10-Jahres-Finanzplan 2027–2036 (vgl. Anhang Darstellungen H+I)  

Aufbauend auf dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 wurde ein 10-Jahres-Finanz-
plan weitergeschrieben, indem die Departemente Investitionen > CHF 2 Mio. für die Planjahre bis zum 
Jahr 2036 gemeldet haben. Diese sind in die Finanzplanung mit entsprechender Entwicklung der Ab-
schreibungen und des zusätzlichen Finanzbedarfs eingebaut. Damit ab dem Jahr 2030 ein ausgegli-
chener Haushalt erzielt werden kann, wurde die Entwicklung des Fiskalertrags (Erhöhung Gemeinde-
steuerfuss und Bausteuer) entsprechend berechnet. Ansonsten werden die Annahmen des Integrier-
ten Aufgaben- und Finanzplans 2027–2029 weitergeführt. Das heisst, es sind keine weiteren Spar-
massnahmen eingerechnet. 

Der Gemeinderat sieht diesen Finanzplan 2027–2036 als Instrument zur Darlegung, dass es dringend 
wichtige und wesentliche Massnahmen braucht, um den Finanzhaushalt zu gesunden und ein akzep-
tables Fiskalniveau beizubehalten.  

Wichtige Hinweise zum 10-Jahres-Finanzplan 2027–2036: 

Investitionen 2027–2036 (vgl. Anhang Darstellung H)  

 Ausgangsbasis: Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029. 

 Meldungen der Departemente aller Investitionen > CHF 2 Mio. der nächsten 10 Jahre.  

 Ab dem Jahr 2030 Sanierungsinvestitionen pauschal CHF 7.5 Mio. pro Jahr (vgl. Positionen 5, 6, 
13, 36). 

 Ohne Berücksichtigung Schuldenbegrenzung gem. FHG Art. 35. 

 Annahme, dass bei Grossinvestitionen Teilaktivierungen (siehe z. B. Investition Schulhaus Buch-
holz) und somit Abschreibungen erfolgen. 

 Betreffend Position ‘Hochwasserschutz divers' Subventionen von 65 % (Annahme) erst nach Fer-
tigstellung. 

 Grün schraffierte Felder bedeuten Positionen mit Bausteuer gemäss Meldung durch Departe-
mente; Bausteuer wurde frühestens ab dem Jahr 2030 in der Finanzplanung umgesetzt. 

 Ab dem Jahr 2030 betragen die jährlichen Investitionssummen ca. CHF 20 Mio. pro Jahr.  

 Diese Investitionen in dieser Höhe bewirken approximative Abschreibungsbeträge von rund 
CHF 1 Mio. pro Jahr. 

Erfolgsrechnung 2027–2036 (vgl. Anhang Darstellung I)  

 Ausgangsbasis: Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029. 

 Fokus auf jährlich ausgeglichenes Ergebnis. 

 Der stark zunehmende Fremdkapitalbestand bewirkt stark steigende Zinskosten. 

Fazit zu Finanzplan 2027–2036  

 Allgemeiner Hinweis: Eine Finanzplanung im öffentlichen Bereich weist einige Unabwägbarkei-
ten aus. Perspektiven über einen mittleren und längeren Zeitraum sind mit zunehmender Unsi-
cherheit behaftet und können sich daher erheblich verändern.   

 Jährliche Erhöhung der Personalkosten von 2 % führt zu einer jährlichen Erhöhung von rund 
CHF 0.7 Mio., d. h. total Erhöhung von 2026–2036 von CHF 7 Mio. (CHF 31 Mio. im Jahr 2026 
zu CHF 38 Mio. im Jahr 2036). 

 Aufgrund der ab dem Jahr 2029 geplanten Nettoinvestitionen von rund CHF 20 Mio. jährlich er-
höhen sich die Abschreibungen bis zum Jahr 2036 um das Dreifache (CHF 4 Mio. im Jahr 2026 
zu CHF 12 Mio. im Jahr 2036). V.a. ab dem Jahr 2029 erhöhen sich die Abschreibungen jährlich 
um rund CHF 1 Mio. 

 Aufgrund der über die nächsten 10 Jahre geplanten Nettoinvestitionen von total rund 
CHF 182 Mio. sind zusätzliche Fremdfinanzierungen im Umfang von CHF 77 Mio. notwendig, 
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was wiederum den Finanzaufwand entsprechend erhöht (Annahme 2.5 % Zins), das entspricht 
einem zusätzlichen totalen Finanzaufwand in den Jahren 2026–2036 von CHF 2 Mio.  

 Diese erhöhten Aufwendungen können lediglich mit Erhöhungen des Steuerfusses abgefangen 
werden, damit ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann (und dadurch eine bessere 
Selbstfinanzierung). 

 Im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 sind keine Steuererhöhungen berücksich-
tigt, was zu einem Nachholbedarf im Jahr 2030 ff. führt, daher wurden die folgenden Annahmen 
getroffen: 

- Erhebung Bausteuer auf Grossinvestitionen, wie Schule Buchholz, Neubau Primarschule und 
Kindergarten Ennenda, Neubau Sportanlage Erlen von total kumuliert bis 2036: 4 % 

- Jährliche Erhöhungen Gemeindesteuerfuss bis 2036 von total 14.5 % 
 total Steuerfusserhöhung bis 2036 von 18.5 % 

- V.a. für das Jahr 2030 ist eine Steuerfusserhöhung von insgesamt 6 % notwendig (4.5 % Ge-
meindesteuerfuss + 1.5 % Bausteuer) 

- ab dem Jahr 2031 ist eine Steuerfusserhöhung von jährlich 1.5 %-2.5 % notwendig (inkl. Bau-
steuer) 

 Dank diesen stetigen Steuererhöhungen von total 18.5 % auf total 79.5 % im Jahr 2036 liegt 
trotz der starken Zunahme des Fremdkapitals bis zum Jahr 2034 keine Verletzung der Schulden-
begrenzung gem. Art. 35 Finanzhaushaltgesetz vor (bei gleichbleibenden Verhältnissen). 

 Werden die Steuererhöhungen nicht wie kalkuliert umgesetzt, führt dies zu negativen Ergebnis-
sen, wodurch ein höherer Finanzbedarf entsteht (mit negativen Auswirkungen auf die Schulden-
begrenzung). 

 Zu bemerken ist, dass für die Ermittlung der Abschreibungen sowie die Höhe der Bausteuer eine 
Teilaktivierung von Grossinvestitionen angenommen wurde. Falls dies nicht so umgesetzt wird, 
führt dies zu einer Verschiebung der Steuererhöhungen etc. 

 Folgende Haupttreiber sind die elementaren Stosspunkte, um den Finanzhaushalt und die zu-
künftige Entwicklung massgeblich zu beeinflussen: 

- Fiskalertrag 
- Investitionen und daraus resultierende Abschreibungen und Zinsaufwand 
- Personalaufwand 

Folgende Sanierungsmassnahmen sind bereits am Laufen und sollen in geeigneter Form inten-
siviert werden: 

- Kostenfokus 
- Leistungs- und Strukturabbau (Verschlankung der Verwaltung) 
- Massnahmen Schulbereich 
- Hierarchische Neuorganisation (Führungsstruktur; Führungspersonen [Notwendigkeit der Kom-

petenz und Entscheidungsfreudigkeit]; Zusammenlegung/Auflösung Fachstellen, Abtei- 
lungen usw.) 

- Vereinfachung Reglemente, Entscheidungsfindung usw. 

 Dieser 10-Jahres-Finanzplan ist nach bestem Wissen und Gewissen durch das Departement Fi-
nanzen und Controlling erstellt worden. 

5.2.7 Strukturelles Defizit seit 2021: Herleitung effektives Ergebnis
 (vgl. Anhang Darstellung J) 

Seit dem Jahr 2021 besteht bei der Gemeinde Glarus ein strukturelles Defizit. Bis und mit Jahresrech-
nung 2020 konnten sowohl das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit als auch das operative Ergebnis 
deutlich positiv gestaltet werden. Ab Jahresrechnung 2021 hat sich das strukturelle Defizit auf bis zu 
CHF 5 Mio. erhöht, vgl. Budget 2025.  

Was bedeutet ein «strukturelles Defizit»? 

 Ein strukturelles Defizit bedeutet, dass auch bei normaler Konjunktur die Einnahmen nicht ausrei-
chen, um die Ausgaben zu finanzieren. Ein strukturelles Defizit führt dazu, dass der Haushalt 
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auch bei guter Konjunktur defizitär bleibt. Die Schuldenbegrenzung verlangt, dass mittelfristig 
über einen Konjunkturzyklus hinweg die Ausgaben nicht höher sind als die Einnahmen. 

 Ein strukturelles Defizit ist auf die dauerhafte Überlastung des Haushalts mit nicht finanzierten 
Aufgaben zurückzuführen. Es sind zum Beispiel neue Aufgaben hinzugekommen, ohne dass ein 
Abbau von bestehenden Aufgaben erfolgt ist, oder die Einnahmen sind geschrumpft. 

In der Darstellung J wird das ausgewiesene bzw. offizielle jährliche Ergebnis um Besonderheiten korri-
giert, was zum effektiven (Budget-)Ergebnis führt. Das strukturelle Defizit hat sich folgendermassen 
entwickelt: 

Jahr Strukturelles Defizit 
2021 CHF 2.5 Mio. 
2022 CHF 4.6 Mio. 
2023 CHF 3.7 Mio. 
2024 CHF 3.8 Mio. 
Budget 2025 CHF 4.9 Mio. 
Budget 2026 CHF 4.0 Mio. 
  

Im Budget 2026 ist die beantragte Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 5 % (rund CHF 3.3 Mio.) 
noch als Besonderheit ausgewiesen, da diese zum Vorjahr abweicht. Über die Jahre wird das Ergeb-
nis hauptsächlich infolge steigenden Fiskalertrags ausgeglichen gestaltet werden können. 

5.3 Erwägungen des Gemeinderats 

Die Gemeinde Glarus kann sich die hohe nötige Investitionstätigkeit mit der heutigen Struktur der Er-
folgsrechnung nicht leisten. Um die stabile Finanzlage wieder zu erlangen und die finanzpolitischen 
Ziele – insbesondere jene bezüglich Verschuldung und Selbstfinanzierung – zu erreichen, will der Ge-
meinderat weiterhin dringende und wirksame Massnahmen umsetzen. Oberstes Ziel des Gemeinde-
rats ist es, das Haushaltsgleichgewicht zurückzuerlangen, die Autonomie zu wahren und gleichzeitig 
die Standortattraktivität der Gemeinde beizubehalten. Dazu muss es gelingen, das strukturelle Defizit 
auszugleichen. 

Die beantragte Steuerfusserhöhung im Jahr 2026 um 5 % wirkt beim operativen Ergebnis deutlich ent-
lastend. Doch das strukturelle Defizit sollte nicht einzig durch Steuererhöhungen reduziert werden. 
Weitergehende Massnahmen und Einsparungen in allen Bereichen sind eingeleitet, um den Finanz-
haushalt wieder ausgeglichen zu gestalten. Ein Leistungsabbau als Voraussetzung für eine Ver-
schlankung der Verwaltung und des Betriebs, die Reduzierung des Finanz- und Verwaltungsvermö-
gens auf nur noch betriebs- und verwaltungsnotwendige Bestandteile sowie weitere Sparmassnah-
men und eine hohe Ausgabendisziplin müssen der Hauptfokus bleiben. Wichtig ist dabei aber auch, 
dass den bestehenden Mitarbeitenden, auf welchen die Gemeinde aufbaut, Sorge getragen wird. Der 
Gemeinderat bedankt sich für die Unterstützung und die Mitwirkung der Bevölkerung, auf welche er 
angewiesen ist, um das Ziel zu erreichen, den Finanzhaushalt wieder zu gesunden. 

 

Gerne führt der Gemeinderat an dieser Stelle aus, was bisher an Sparbemühungen bereits um-
gesetzt bzw. eingeleitet wurde. 

Bisherige Sparbemühungen des Gemeinderats 

Wesentliche Beschränkung der Investitionen 

Die Investitionen wurden durch den Gemeinderat wesentlich beschränkt; denn aufgrund zu hoher In-
vestitionskosten bei zu geringer Selbstfinanzierung ergab sich sowohl im Budget 2025 als auch im 
Budget 2026 ein Finanzierungsfehlbetrag. Das führte zu einer schwierigen Verzichtsplanung, denn In-
vestitionen in Schulhäuser, Strassen, in das Hochwasserschutzprojekt «Sichere Linth», in die Sanie-
rung der Alpen etc. sind notwendig. Das heisst konkret, dass ein viermal so hoher Betrag für die Wert-
erhaltung und Entwicklung nötig wäre. Es sind deshalb Folgekosten aufgrund fehlender Unterhaltsar-
beiten zu erwarten.  

Veräusserung von gemeindeeigenen Liegenschaften 

Liegenschaften, welche für die Verwaltungstätigkeit nicht benötigt werden und auch nicht als strategi-
sche Reserve eingeplant sind, sollen veräussert werden. Der Gemeindeversammlung werden deshalb 
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die Veräusserung der Gastroliegenschaften Restaurant Schützenhaus und Restaurant Bergli in Gla-
rus, Restaurant Uschenriet in Ennenda und der Äugstenhütte beantragt, ebenfalls des Restaurants 
Gesellschaftshaus Ennenda und des Restaurants Schwammhöhe (vgl. Traktandum 4 «Gastrono-
mieliegenschaften der Gemeinde Glarus; Grundsatzentscheid»). Diese Gastroliegenschaften belasten 
die Rechnung jährlich mit rund einer halben Million Franken. In den nächsten 25 Jahren sollen zudem 
Investitionen von bis zu CHF 17 Mio. anfallen. Trotz den Veräusserungen sollen die Nutzungen als 
Gastroliegenschaften gewährleistet bleiben. 

Beschlüsse zu den Sportanlagen 

Der Gemeinderat hatte entschieden, das Freibad Ygruben (Badi Glarus) in der Sommersaison 2025 
zu schliessen. Damit sollten für das Jahr 2025 rund CHF 150'000 eingespart werden. Aufgrund einer 
Defizitgarantie der Glarner Gemeinnützigen kam es nicht so weit, und im nächsten Jahr wird ein ge-
meinsames Pilotprojekt gestartet. Angepasst wurden zudem die Öffnungszeiten der GLKB Arena, um 
hohe Energiekosten und Unterhaltsaufwand einzusparen. Verkauft oder rückgebaut wird zudem der 
Skilift Dreieck. 

Kürzungen im Budget 2025 

Das von der Gemeindeversammlung 2/2024 genehmigte Budget 2025 war bereits sehr eng bemes-
sen. Aufgrund der Ablehnung der Erhöhung des Gemeindesteuerfusses Ende des Jahres 2024 hatte 
der Gemeinderat Kürzungen von diversen Einzelpositionen von insgesamt rund CHF 1 Mio. beschlos-
sen. Neben den oben bereits erwähnten Einsparungen (z. B. Freibad Ygruben, Skilift Dreieck) fielen 
darunter auch:  

   Einsparungen beim Personalaufwand von rund CHF 250'000 

   Verzicht auf externe Dienstleistungen und Gutachten von rund CHF 100'000 

   Erhöhung von Gebühren von rund CHF 100'000 

   Verzicht auf Personalfest und Kaderworkshop 

   Reduktion Anlässe und Empfänge: CHF 20'000 

   Verzicht auf diversen baulichen Unterhalt im Jahr 2025: CHF 25'000 

   Projektwettbewerb Generationen nicht durchgeführt: CHF 6'000 

Weiter wurden folgende jährlichen Einsparungen bzw. Mehreinnahmen bereits umgesetzt 

   Erhöhung Gästetaxentaxentarif per 1. Januar 2025: CHF 40'000 

   Stopp Unterstützung Forum Netstal: CHF 12'000 

   Koordination ICT-Einkauf Schule mit anderen Gemeinden: CHF 30'000 

   Anpassung Schulschwimmen: CHF 80'000 

   Reduktion der Freizeitkurse auf zwei Durchgänge pro Jahr: CHF 12'000 

   Austritt aus NEXPO, Metropolitanregion und Städteverband: CHF 23'500 

   Beschränkung auf Betrieb einer Leichenhalle in Glarus 

   Verzicht auf Überwachungsdienste der gemeindeeigenen Immobilien: CHF 17'000 

Einsparungen im Personalaufwand durch organisatorische Massnahmen 

   Neue Organisationsstruktur im Departement Finanzen und Controlling, eine offene Stelle wird 
     vorläufig nicht wiederbesetzt 

   Neue Organisationsstruktur im Departement Präsidiales und Wirtschaft, die Departementsleitung 
     wird durch den Departementsvorsteher ausgeführt; die Fachstelle Rechtsdienst wurde aufgehoben 
     und in die Gemeindekanzlei integriert 

   Organisatorische Anpassungen im Departement Wald und Landwirtschaft: Zusammenlegung der 
     beiden Forstreviere, Reduktion einer Hierarchieebene: CHF 40'000 

   Schliessung des Abstimmungslokals in Riedern 
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   Reduktion der Anschlagkasten auf die Standorte bei den Gemeindehäusern Glarus und Ennenda 
     bei Ausfall einer Lehrperson wird an den ersten beiden Nachmittagen keine Betreuung mehr ange- 
     boten: CHF 20'000 

   Neue Öffnungszeiten Tagesstrukturen: CHF 15'000 

   Überprüfung der Klassengrössen; 

   Umstrukturierung der Jugendarbeit: CHF 35'000 

Verzicht auf Einsparungen 

Verworfen wurden die Ideen, das Lernschwimmbecken Gründli über die Sommermonate zu schlies-
sen, den Flowtrail Glarus zurückzubauen oder zu privatisieren oder den Anlass «Glarus begrüsst 
alle», den Landsgemeindeflohmarkt und den Chilbimarkt abzusagen.  

Es soll dort gespart werden, wo es Sinn macht und am wenigsten negative Konsequenzen anfallen. 
Gesellschaftlich bedeutende Themen sollen bewahrt werden. 

Mitarbeitende als Schlüssel zum Erfolg: Der Gemeinderat würdigt die hohe Loyalität und das Engage-
ment der Mitarbeitenden ausdrücklich. Viele Sparvorschläge stammen direkt aus der Verwaltung. 

5.4 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen und auf der Grundlage von Art. 41 Abs. 1 und 2 des Ge-
meindegesetzes sowie Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat den Stimm-
berechtigten, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Die Budget-Erfolgsrechnung 2026 wird genehmigt. 

2. Die Budget-Investitionsrechnung 2026 wird genehmigt. 

3. Vom Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 wird Kenntnis genommen. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Das Budget 2026 sowie der Finanzplan 2027–2029 wurde geprüft. 
Der Gemeinderat weist auf steigende Investitionen und eine sich abzeichnende Belastung des Haus-
halts hin. Die GPK teilt diese Einschätzung: Zur Sicherstellung der Finanzstabilität werden in den kom-
menden Jahren weitere Sparmassnahmen und oder eine Steueranpassung notwendig sein. 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Anträgen des Gemeinderates zu folgen und die 
vorgelegten Budgets 2026 

1. der Erfolgsrechnung und 
2. der Investitionsrechnung zu genehmigen sowie 
3. den Integrierten Aufgaben- und den Finanzplan für die Jahre 2027 bis 2029 zur Kenntnis zu 
    nehmen. 
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Gemeinde Glarus – Darstellung A

Budget 2026: Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2 in CHF Tausend

 

Art Bezeichnung
Budget       

2026
Budget        

2025
Abw.       

B26/B25
Abw. %    

B26/B25
Rechnung      

2024

30 Personalaufwand 31'390 32'287 -896 -2.8% 30'802
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'091 11'964 127 1.1% 12'006
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'987 3'688 298 8.1% 2'831
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 948 566 382 67.4% 2'243
36 Transferaufwand 5'996 5'819 177 3.0% 6'284
37 Durchlaufende Beiträge 64 64 0 0.0% 34
39 Interne Verrechnungen 4'102 4'014 88 2.2% 4'088

Betrieblicher Aufwand 58'578 58'403 176 0.3% 58'288

40 Fiskalertrag 41'191 36'140 5'051 14.0% 37'221
41 Regalien und Konzession 452 447 5 1.1% 451
42 Entgelte 7'436 7'311 126 1.7% 8'413
43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0.0% 27
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 68 193 -125 -64.8% 220
46 Transferertrag 4'411 4'213 198 4.7% 3'973
47 Durchlaufende Beiträge 64 64 0 0.0% 34
49 Interne Verrechnungen 4'102 4'014 88 2.2% 4'088

 

Betrieblicher Ertrag 57'724 52'382 5'342 10.2% 54'428

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -854 -6'021 5'167 -85.8% -3'860

34 Finanzaufwand 1'487 1'728 -240 -13.9% 1'632
44 Finanzertrag 2'652 4'519 -1'867 -41.3% 2'671

Ergebnis aus Finanzierung (Ertragsüberschuss) 1'165 2'792 -1'627 -58.3% 1'040

Operatives Ergebnis 310 -3'229 3'540 -109.6% -2'820

48 Auflösung finanzpolitische Reserve 0 1'200 -1'200 -100.0% 0
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0
48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0

Ausserordentliches Ergebnis 0 1'200 -1'200 -100.0% 0

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 310 -2'029 2'340 -115.3% -2'820

Total Aufwand 60'066 60'130 59'920
Total Ertrag 60'376 58'101 57'099
Aufwand-/Ertragsüberschuss 310 -2'029 -2'820
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Gemeinde Glarus – Darstellung D
Budget 2026: Investitionsrechnung 

Investitionen Budget

Pos. Bezeichnung                                                                        Beträge in CHF 2026

81     Präsidiales und Wirtschaft 180'000 
26815.01 ICT-Geräte für Lernende ab 5. Primarstufe 50'000 
26815.02 ICT-Geräte für Lehrpersonen 50'000 
26815.03 Schülergeräte Lernende Primarschule Zyklus 1 und 2 (Pool-Geräte) 50'000 
26815.04 Einführung CMI Schulbereich 30'000 

820    Departementsleitung Bau und Versorgung und Gemeindeplanung 20'000 

26820.01 Deponie Allmeind Glarus, Planungsverfahren 20'000 

820    Umwelt und Energie 0 

26821.01 Ladeinfrastruktur Elektromobilität (Bauausführung) 120'000 

26821.02
Ladeinfrastruktur Elektromobilität (Bauausführung) - 
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-120'000 

 823    Infrastrukturmanagement 2'118'000 

26823.01

Projektierungskredite Gemeindestrassen und Plätze, bspw.:
* Schiltstrasse Süd/Glärnischstrasse, Glarus
* Rosengasse, Ennenda
* Berglirain, Glarus
* Sackbergstrasse, Glarus
* Ennetbergstrasse, Ennenda

250'000 

26823.02

Bauliche Norm-Sanierung Strassen, Plätze u. Naturstrassen gesamtes Gemeindegebiet, bspw.:
* Mattstrasse, Netstal 
* Leuzingenweg, Netstal 
* Kublihoschet, Netstal 
* Risi, Netstal 
* Bahnhofstrasse Ost, Netstal 
* Kalkbühlgasse, Glarus 
* Bühli, Ennenda 
* Jährliche Sanierung Naturstrassen gesamtes Gemeindegebiet 

963'000 

26823.03 Instandsetzung Strassenbeleuchtung plus Umrüstung auf LED gesamtes Gemeindegebiet 400'000 

26823.04
Instandsetzung Strassenbeleuchtung plus Umrüstung auf LED gesamtes Gemeindegebiet - 
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-300'000 

26823.05 Lurigenstrasse 3. Etappe, Glarus (Projektierung) 40'000 
26823.06 Parkraumzone Abläschquartier, Glarus (Signalisation / Markierung) 60'000 

26823.07
Parkraumzone Abläschquartier, Glarus (Signalisation / Markierung) - 
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-20'000 

26823.08 Untere Allmeind, Ennenda (Bauausführung) 725'000 

824    Unterhaltsdienst 195'000 
26824.01 Neues Gemeinschaftsgrab, Ennenda 70'000 
26824.02 Ergänzung bestehendes Gemeinschaftsgrab, Glarus 70'000 
26824.03 Ersatz Fallschutz Spielplatz Feld, Glarus 25'000 
26824.04 Ersatz Fallschutz Spielplatz Sportplatz, Riedern 30'000 

828    SF Abwasserbeseitigung / SF Abfall 3'240'000 

26828.01

Projektierungskredite, bspw.:
* Kirchweg, Glarus
* Schiltstrasse Süd/Glärnischstrasse, Glarus
* Berglirain, Glarus
* Rosengasse, Ennenda

200'000 

26828.02 Verlegung und Sanierung Pumpensteuerung Mühlefuhr Ennenda 210'000 
26828.03 Lurigenstrasse 3. Etappe, Glarus (Projektierung) 60'000 
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Investitionen Budget

Pos. Bezeichnung                                                                        Beträge in CHF 2026

26828.04 Kanalreinigung gemeindeeigener Kanäle (Primärleitungen) 70'000 
26828.05 Untere Allmeind, Ennenda (Bauausführung) 2'700'000 

862    Gebäudeunterhalt 30'000 

26862.01
Schliessanlagen diverse Liegenschaften (Verwaltung und Schulen) Gemeinde Glarus: Austausch und 
Erneuerung

30'000 

865    Freizeit und Sport 200'000 

26865.01
Sportanlagen Buchholz, Mehrzweckgebäude: Fensterersatz (Energetische Sanierung) und Ersatz der 
Bodenbeläge im Gästebereich und Garderoben 

110'000 

26865.02
Sportanlagen Buchholz, Mehrzweckgebäude: Fensterersatz (Energetische Sanierung) und Ersatz der 
Bodenbeläge im Gästebereich und Garderoben -
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-30'000 

26865.03 Sportanlagen Buchholz, Restaurant Buchholzstübli: Trennung und Erweiterung Lager / Zugänge 40'000 
26865.04 Sportanlagen Buchholz: Anpassung Ticketsystem 45'000 
26865.05 Sportanlagen Buchholz: Bäume / Sicherheit 35'000 

865    Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'235'000 

26865.06
Schulanlage Buchholz - weitere Planung der Erneuerung und Erweiterung der Schulanlage (GV vom 
10.06.2022)

500'000 

26865.07 Kindergarten Löwen, Glarus: Flachdachsanierung und Arbeiten im Gebäude 170'000 

26865.08
Kindergarten Löwen, Glarus: Flachdachsanierung und Arbeiten im Gebäude - 
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-25'000 

26865.09 Kinderkrippe Glarus: Umrüstung Beleuchtung auf LED 30'000 

26865.10
Kinderkrippe Glarus: Umrüstung Beleuchtung auf LED - 
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-20'000 

26865.11 Gemeindesaal Riedern: Sanierungsarbeiten 35'000 
26865.12 Kindergartenprovisorium Bruggli Netstal: Rückbauarbeiten inkl. Instandstellung Umgebung 50'000 

26865.13
Bildungszentrum (ehemals Truppenunterkunft), Glarus: Sanierung WC-Anlagen und sanitäre 
Installationen

60'000 

26865.14 Bildungszentrum (ehemals Truppenunterkunft), Glarus: Sanierung Vorplatz 30'000 
26865.15 Miteigentum Feuerwehrgebäude Buchholz, Glarus: Beleuchtungsersatz LED 50'000 

26865.16
Miteigentum Feuerwehrgebäude Buchholz, Glarus: Beleuchtungsersatz LED -
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-15'000 

26865.17 Ferienheim Sackberg, Schwammhöhe: Flachdachsanierung 150'000 

26865.18
Ferienheim Sackberg, Schwammhöhe: Flachdachsanierung -
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-50'000 

26865.19
Schiessanlage Allmeind, Glarus: Fassadensanierung inkl. neue Fenster (exkl. Restaurantbereich) und 
Türen
Sperrvermerk gemäss Art. 50 FHG: Gemeinderatsbeschluss gebundene Ausgabe ausstehend

270'000 

26865.20 Freibad Goldigen, Netstal: Photovoltaikanlage 200'000 

26865.21
Freibad Goldigen, Netstal: Photovoltaikanlage -
Beitrag Energiefonds Gemeinde Glarus

-200'000 

872    Landwirtschaft 110'000 
26872.01 Vorder Schlattalpli Mittelstafel, Sanierung Stall- und Hüttendach 60'000 

26872.02

Projektierungskredit Sanierung Alpen, bspw.:
*Alp Dejen, Klöntal
*Alp Chlüstalden, Klöntal
*Auerenalp, Netstal 

50'000 

873    Naturgefahren 400'000 
26873.01 Bauprojekt  HWS Linth - Planungskredit SIA Phase 32 Bauprojekt (GV vom 27.11.2015) 150'000 

26873.02
Revitalisierung Dorfbach Ennenda - Baukredit SIA Phase 41-53 Ausschreibung & Realisierung (GV 
vom 31.05.2024)

1'600'000 

26873.03
Revitalisierung Dorfbach Ennenda - SIA Phase 41-53 - Subventionen und Beiträge Dritter (Bund + 
Kanton total ca. 80%; Kartoni Areal AG  50% Beiträge)

-1'425'000 
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Investitionen Budget

Pos. Bezeichnung                                                                        Beträge in CHF 2026

26873.04 Projektierungskredit Hochwasserschutz Butzirunse Netstal - Phase Bauprojekt 75'000 
 

Total Budget Investitionen 2026 Gemeinde Glarus 7'728'000 

Bruttoinvestitionen 9'933'000 
Inanspruchnahme Energiefonds der Gemeinde Glarus -780'000 
Übrige Beiträge -1'425'000 
Nettoinvestitionen 7'728'000 

48 



Gemeinde Glarus – Darstellung E
Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: Investitionen

Finanzplanung

Pos. Investitionen                                                               Beträge in CHF 2027 2028 2029

Departement Präsidiales und Wirtschaft
1 ICT-Geräte für Lernende ab 5. Primarstufe 50'000 50'000 50'000
2 ICT-Geräte für Lehrpersonen 50'000 50'000 50'000
3 Schülergeräte Lernende Primarschule Zyklus 1 und 2 (Pool-Geräte) 50'000 50'000 50'000
4 IT-Projekte im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit Kanton, gemeinsam mit 30'000 30'000 30'000

Departement Bau und Versorgung

5
Diverse bauliche Sanierungen an der Gemeindeinfrastruktur: Strassen,
Abwasser, Kunstbauten, Beleuchtung, ÖV, etc. 

1'500'000 1'500'000 1'500'000

6 Ortsplanung (Nachführung, Arealentwicklungen) 200'000 200'000 200'000
7 Erneuerungsprojekte / Arealentwicklungen 2'500'000 2'500'000 2'500'000
8 Deponie Allmeind: Etappe 3 und Sanierung Etappe 1 + 2 0 50'000 50'000

Departement Liegenschaften und Sicherheit
9 Diverse bauliche Sanierungen an den gemeindeeigenen Liegenschaften: 2'000'000 2'000'000 2'000'000

10
Umsetzung Schulraumplanung: 
Sanierungen Schulhäuser + Kindergarten                                             
-Glarus, Ennenda, Riedern, Netstal

500'000 1'000'000 12'000'000

11 Umsetzung GESAK: Sanierung Sport- und Freizeitanlagen 250'000 2'000'000 2'000'000
12 Investitionen in Liegenschaften im Finanzvermögen 250'000 250'000 250'000

Departement Wald und Landwirtschaft
13 Neubau Wald- und Landwirtschaftsstrasse Weberberg - Schlattberg 900'000 250'000
14 Neugestaltung Einlenker Waldstrasse Schlatt, Netstal 150'000
15 Alp Unter Längenegg Sanierung alle Stäfel 700'000
16 Subventionen Bund und Kanton - Alp Unter Längenegg Sanierung alle Stäfel -250'000
17 Alp Dejen Sanierung alle Stäfel 1'500'000
18 Subventionen Bund und Kanton - Alp Dejen Sanierung alle Stäfel -375'000
19 Umsetzung Gesetzeskonformitäten Alpen 1'000'000
20 Subventionen Bund und Kanton - Umsetzung Gesetzeskonformitäten Alpen -250'000
21 Ausbau Waldstrasse Wildenberg, Glarus 150'000
22 Diverse bauliche Sanierungen an der Gemeindeinfrastruktur und diverse 300'000 300'000 300'000
23 Hochwasserschutz Butzirunse, Netstal 2'500'000
24 Subventionen Kanton und Bund - Hochwasserschutz Butzirunse, Netstal -1'650'000
25 Projektierung HWS Linth - Bauprojekt 100'000
26 Instandstellung Schutzbauten Steinschlagschutznetze Länggüetli 300'000
27 Subventionen Instandstellung Schutzbaute Steinschlagschutznetze Länggüetli -200'000

Total Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 Gemeinde Glarus 8'330'000 12'005'000 23'130'000
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Gemeinde Glarus – Darstellung F
Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: Erfolgsrechnung

in CHF Tausend  

Art Bezeichnung Budget Plan Plan Plan
  2026 2027 2028 2029
   
30 Personalaufwand 31'390 32'018 32'659 33'312

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'091 12'091 12'091 12'091

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'987 4'620 5'100 5'580

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 948 948 948 948

36 Transferaufwand 5'996 5'996 5'996 5'996

37 Durchlaufende Beiträge 64 64 64 64

39 Interne Verrechnungen 4'102 4'102 4'102 4'102

Betrieblicher Aufwand 58'578 59'840 60'960 62'093

40 Fiskalertrag 41'191 41'603 42'019 42'439

41 Regalien und Konzession 452 452 452 452

42 Entgelte 7'436 7'436 7'436 7'436

43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 68 68 68 68

46 Transferertrag 4'411 4'411 4'411 4'411

47 Durchlaufende Beiträge 64 64 64 64

49 Interne Verrechnungen 4'102 4'102 4'102 4'102

Betrieblicher Ertrag 57'724 58'136 58'552 58'972

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Aufwandüberschuss) -854 -1'704 -2'408 -3'121

34 Finanzaufwand 1'487 1'587 1'687 1'787

44 Finanzertrag 2'652 2'652 2'652 2'652

Ergebnis aus Finanzierung (Ertragsüberschuss) 1'165 1'065 965 865

Operatives Ergebnis (- = Aufwandüberschuss) 310 -639 -1'444 -2'257

48 Auflösung finanzpolitische Reserve 0 0 0 0

38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0

48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0

Ausserordentliches Ergebnis (Ertragsüberschuss) 0 0 0 0

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 310 -639 -1'444 -2'257
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Gemeinde Glarus – Darstellung G Abkürzungen: VV = Verwaltungsvermögen

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029: FV = Finanzvermögen

Kennzahlen SF = Spezialfinanzierungen

IB = Investitionsbeiträge

ER = Erfolgsrechnung

in CHF Tausend Budget Plan Plan Plan 
2026 2027 2028 2029

ERFOLGSRECHNUNG
Total Aufwand 60'066        61'427        62'647        63'881        
Total Ertrag 60'376        60'788        61'204        61'624        

Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) 310            -639           -1'444        -2'257        

ERFOLGSRECHNUNG VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) ER 310            -639           -1'444         -2'257         
Zusätzliche Abschreibungen (383 / 387) -             -             -             -             
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV (33 / 364 - 366) 4'140          4'620          5'100          5'580          
Wertberichtigungen Finanzvermögen (344) -             -             -             -             
Wertberichtigungen FV (444) -             -             -             -             
Aufwertung VV (4490) -             -             -             -             
Einlagen + Entnahmen Fonds und SF im EK 880            880            880            880            

Ertrags- / Aufwandüberschuss ER vor Abschreibungen 
und Wertberichtigungen

5'331          4'861          4'537          4'204          

INVESTITIONSRECHNUNG
Investitionsausgaben 9'933          9'000          9'000          9'000          
Investitionseinnahmen -2'205         -1'000         -1'000         -1'000         

Nettoinvestitionen 7'728          8'000          8'000          8'000          

SELBSTFINANZIERUNG 
Abschreibungen (VV + IB) (33 / 366) 4'140          4'620          5'100          5'580          
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) ER 310            -639           -1'444         -2'257         
Einlagen in Fonds und SF (35) 948            948            948            948            
Entnahmen aus Fonds und SF (45) -68             -68             -68             -68             
Wertber. Darlehen / Beteiligungen VV (365 / 365) -             -             -             -             
Einlagen (+) u. Entnahmen (-) Eigenkapital (489 / 389) -             -             -             -             
Aufwertungen VV (4490)

-             -             -             -             

Selbstfinanzierung 5'331          4'861          4'537          4'204          
     

FINANZIERUNG
Nettoinvestitionen 7'728          8'000          8'000          8'000          
Selbstfinanzierung -5'331         -4'861         -4'537         -4'204         

Finanzierungsfehlbetrag (+) / -überschuss (-) 2'397          3'139          3'463          3'796          

Finanzpolitische Ziel- und Steuerungswerte

Selbstfinanzierungsgrad    69.0% 60.8% 56.7% 52.5%
Nettovermögen pro Einwohner (CHF) -2'962 -3'176 -3'411 -3'666
Ausstattung Eigenkapital (Mio CHF) 55.7 55.9 55.4 54.0
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Traktandum 6 

Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2026 

6.1 Die Vorlage im Überblick 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2026 
auf 61 % der einfachen Staatssteuer festzusetzen. Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde ist 
eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 5 % notwendig, um das Jahresergebnis 2026 ausgegli-
chen zu gestalten.  

6.2 Ausgangslage 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde setzen jährlich den Gemeindesteuerfuss für die Einkommens- 
und Vermögenssteuern bzw. für die Gewinn- und Kapitalsteuern für das folgende Jahr fest (Art. 202 
des Steuergesetzes des Kantons Glarus i.V.m. Art. 41 Abs. 1 Bst. d des Gemeindegesetzes sowie Art. 
14 Abs. 1 Gemeindeordnung). 

Im laufenden Jahr 2025 beträgt die Gesamtsteuerbelastung ohne kantonalen Bausteuerzuschlag 
114 % (58 % Kantonssteuerfuss und 56 % Gemeindesteuerfuss). 

Die Landsgemeinde 2025 beschloss, den Kantonssteuerfuss für das Jahr 2026 unverändert auf 58 % 
der einfachen Steuer festzusetzen. Der Gemeinderat beantragt, den Gemeindesteuerfuss für das Jahr 
2026 um 5 % zu erhöhen, d.h. auf 61 % der einfachen Steuer festzusetzen. 
Die Gesamtsteuerbelastung für das Jahr 2026 würde demnach 119 % betragen. 

6.3 Finanzielle Auswirkungen 

Das unter Traktandum 5 zur Diskussion stehende Budget für das Jahr 2026 baut auf dem beantragten 
Gemeindesteuerfuss von 61 % auf. Die Entwicklung der Steuerbelastung für natürliche Personen in-
folge Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 5 % gestaltet sich folgendermassen: 
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Vergleich Steuerbelastung 

 

Bemerkung zu vorstehenden Rechnungen: 

 Grundlage ist das steuerbare Einkommen, d.h. Gesamteinkommen abzgl. aller Abzüge inkl. Pau-
schalabzüge (z. B. Kinderabzüge etc.) 

 Bundessteuer nicht enthalten 

 Kein Vermögen berücksichtigt 

 Konfession nicht berücksichtigt 

 Steuer 2025 basiert auf Berechnung der Eidgenössischen Steuerverwaltung  
(swisstaxcalculator.estv.admin.ch) 

 Kantonssteuer 59.7 % für 2026 unverändert zu 2025 

 Für Berechnung Gemeindesteuer 2026 auf Einkommenstarife gültig ab 01.01.2025 abgestützt 

 Vergleich: Gemeindesteuerfuss Glarus Nord (inkl. 3 % Bausteuerzuschlag) + Glarus Süd je 63 % 
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6.4 Erwägungen des Gemeinderats 

Der Gemeinderat will mit der Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um 5 % den Fokus auf die Beibe-
haltung der Selbstbestimmung legen. Besonders Art. 34 ‘Haushaltgleichgewicht’ und Art. 35 ‘Schul-
denbegrenzung’ des Finanzhaushaltgesetzes enthalten Bestimmungen, welche wir nur noch mit ei-
nem Schritt der deutlichen Erhöhung des Gemeindesteuerfusses positiv beeinflussen können. Der Ge-
meinderat will verhindern, dass die Schuldenbegrenzung Investitionen für die nächsten Jahre weitge-
hend verunmöglicht. Unser Ziel muss es bleiben, die wesentliche Infrastruktur zu erhalten und gleich-
zeitig die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu bewahren.  

Art. 34 des Finanzhaushaltgesetzes verlangt, dass das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mit-
telfristig – in der Regel innert fünf Jahren – ausgeglichen sein soll. Nach mehreren negativen Rech-
nungsabschlüssen und einem im Budgetprozess ausgewiesenen strukturellen Defizit ist diese Zielvor-
gabe verbindlich. Ohne eine Anpassung des Gemeindesteuerfusses wäre das Budget 2026 nicht aus-
geglichen darzustellen. Die beantragte Erhöhung um 5 % auf 61 % ist deshalb erforderlich, um im 
Jahr 2026 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen und die finanzpolitische Steuerungsfähigkeit zu 
sichern. 

Das Budget 2026 basiert auf dem Gemeindesteuerfuss von 61 % und weist einen Ertragsüberschuss 
von CHF 0.31 Mio. aus. Dem liegt u. a. ein zusätzlicher Fiskalertrag von rund CHF 3.3 Mio. aus der 
Steuerfusserhöhung sowie eine pauschale Reduktion des Personalaufwands um CHF 1.0 Mio. zu-
grunde. Gleichwohl verbleibt im operativen Geschäft ein Verlust aus betrieblicher Tätigkeit  
(- CHF 0.85 Mio.). Die budgetierten Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 7.7 Mio.; der Selbstfi-
nanzierungsgrad steigt auf 69 %, bleibt damit aber unter dem gemeinderätlichen Zielwert von 80 %. 
Die Nettoschuld pro Einwohner liegt, budgetiert bei CHF 2'962, deutlich über dem Zielwert von 
CHF 1'000. Insgesamt stabilisiert die Steuerfusserhöhung die Rechnung 2026 spürbar, sie ersetzt je-
doch keine strukturellen Korrekturen. 

Auch der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029 verdeutlicht den Handlungsbedarf: Ohne 
zusätzliche Massnahmen bleiben die operativen Ergebnisse in den Planjahren negativ; gleichzeitig ist 
mit weiter steigender Nettoverschuldung zu rechnen, selbst bei geplanten, deutlich tieferen Nettoin-
vestitionen. Bei realistischem Investitionspfad erhöht sich der Finanzierungsbedarf zusätzlich; bis 
Ende 2029 ist – je nach Investitionsvolumen – mit einer deutlich höheren Nettoschuld zu rechnen. Der 
Fiskalertrag bleibt der zentrale Ertragstreiber und wird unmittelbar vom Steuerfuss beeinflusst. 

Vor diesem Hintergrund beantragt der Gemeinderat die Erhöhung des Gemeindesteuerfusses auf 
61 %. Es ist ein notwendiger, aber nicht hinreichender Schritt, um den Finanzhaushalt zu stabilisieren. 
Parallel dazu hat der Gemeinderat weitergehende Massnahmen eingeleitet und wird diese konse-
quent umsetzen: Leistungsabbau mit einhergehender Verschlankung von Verwaltung und Betrieb, Fo-
kussierung des Finanz- und Verwaltungsvermögens auf betriebsnotwendige und profitable Bestände, 
strikte Priorisierung und Staffelung der Investitionen sowie eine hohe Ausgabendisziplin. Diese Linie 
ist im Budget 2026 bereits reflektiert; sie wird in den Folgejahren weiterverfolgt, um das strukturelle 
Defizit nachhaltig abzubauen und die finanzpolitischen Zielwerte zu erreichen. 

Die gesamthafte Steuerbelastung (ohne kantonalen Bausteuerzuschlag) läge im Jahr 2026 bei 119 % 
(58 % Kantonssteuerfuss, 61 % Gemeindesteuerfuss). Der Erhöhungsbedarf ist damit transparent und 
unmittelbar mit dem Budget 2026 verknüpft. Angesichts der anstehenden Unterhalts- und Erneue-
rungsinvestitionen – auch zur Werterhaltung der Infrastruktur – sowie der Risiken aus zunehmender 
Fremdfinanzierung ist die beantragte Steuerfusserhöhung aus Sicht des Gemeinderats sachlich be-
gründet und verhältnismässig. 

6.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen und auf Art. 41 Abs. 1 Bst. d des Gemeindegesetzes 
und Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, fol-
genden Beschluss zu fassen:  

1. Der Gemeindesteuerfuss wird für das Jahr 2026 auf 61 Prozent der einfachen Staatssteuer fest-
gesetzt. 
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Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK empfiehlt, den Gemeindesteuerfuss – wie vom Gemeinderat beantragt – auf 61 Prozent-
punkte der einfachen Staatssteuer festzusetzen. 

Dieser Schritt trägt dazu bei, die Eigenständigkeit und finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu 
sichern. 

Die GPK empfiehlt Annahme des Antrags. 
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